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Vorbericht zur erſten Auflage .

Nach der Organiſation von 1809 . Beil . B. H. 9 .
hat das Amts⸗Reviſorat dem Gemeinds⸗Verrechner
die noͤthige Inſtruction uͤber ſeine Amtsfuͤhrung zu
ertheilen . Der Landamtsbezirk Carlsruhe iſt aus
Ortſchaften zuſammengeſetzt , die vorher zu drey ver⸗

ſchiedenen Amtsbezirken gehoͤrten, nemlich zum vor⸗
maligen Oberamt Catrlsruhe , Durlach und zum Amte
Ettlingen , daher ruͤhrte es , daß die Gemeinds⸗Rech⸗
nungen nach den Ortſchaften verſchiedentlich einge⸗
richtet waren , welches nicht nur die Reviſion der⸗

ſelben , ſondern aͤuch die oͤfters noͤthig werdende Aus⸗

zuͤge daraus und Etatfertigung erſchwerte . Um gleich⸗
foͤrmigkeit zu erzielen , ſchrieb ich bald nach meinem

bieſigen Dienſtantritt dieſe populaͤre Inſtruetion ,
richtete die Rechnungen hiernach ein , und erzielte
damit die gewuͤnſchte Gleichfoͤrmigkeit. Sehr wer⸗
the Perſonen veranlaßten mich , dieſe Inſtruction
drucken zu laſſen .

o
Wegen des Styls muß ich bitten , ſich gefaͤl⸗

ligſt zu erinnern , daß ich nur für den ſchlichten
Landmann meines kleinen Wirkungskreiſes geſchrie⸗
ben habe .

Carlsruhe , im Auguſt 1823 .

Rbeinlaͤnder ,
Landamts⸗Reviſor .



Vorbericht zur zweiten Auflage
— —

Es iſt nichts weſentliches hinzugekommen, auſſer hie
und da ein erlaͤuterndes Wort oder eine erlaͤuternde

Anmerkung , um mich moͤglichſt allgemein verſtaͤnd⸗
lich zu machen .

Carlsruhe , im November 1824 .

Rbeinlaͤnder .

— — —

Bedeutung einzelner Buchſtaben und Ziffern , die
hiernach vorkommen .

9. R . S . bedeutet Land Rechts Satz . Unſer Ge -
ſetzbuch oder Landrecht iſt nemlich in Lauter Saͤtze oder

Nummern eingetheilt , eins , zwey , drei und ſofort bis
über 2000 . Wo nun dieſes vorkommt mit einer Ziffer
dabey , ſo weißt dieſes anf den Satz im Landrecht , wo

es verordnet iſt .

8. B . heißt : zum Beyſpiel , oder wie man auch
fast , zum Exempel . p

V . v. heißt : Verordnung vom , nemlich dem Tag
und Jahr , welche dann allemal dabey ſtehen .

R. B . heißt : Regierungs Blatt . Es werden

nemlich alle neue Verordnungen auf beſondere Blaͤtter ,
wie eine Zeitung gedruckt . Dieſe Blaͤtter ſind numerirt

und haben die Aufſchrift : Regierun gsblatt .
Org . v . 1809 . findet ſich Seite 7 und 8 ausgelegt .

y



Einleitung .

aede Gemeinde hat gewiſſe Ausgaben zu beſtreiten , nicht
zum alleinigen Vortheil eines einzelnen Buͤrgers , ſondern

fuͤr Gegenſtaͤnde , die ein jeder Bürger oder Orts⸗Ein⸗
wohner benutzt, z. B . Bruͤcken uͤber Gräben und Baͤche ,

die Wege , Waſſerleitungen und dergleichen . Gewiſſe Per⸗

ſonen ſind noͤthig , um auf dieſe gemeine Gegenſtaͤnde zu

ſehen , damit ſolche im Gang und in der Ordnung , uber⸗

baupt brauchbar bleiben , und wo etwas fehlt , es fogleich
machen laſſen , ehe der Schaden groͤßer wird . Dieſes ver⸗

urſacht Koſten oder Ausgaben , welche bezahlt werden
muͤſſen , und es iſt gewiß wahr , wer Geld ausgeben will ,

muß zuerſt Geld einnehmen , ehe er ausgeben kann .

So wie die Wege und Bruͤcken gemein ſind , ſo

giebts auch gemeine Haͤuſer , Waldungen , Wieſen , Aecker ,

und dergleichen mehr , aus denen man das Geld ziehen

muß , um die Ausgaben beſtreiten zu koͤnnen ; auch giebt

es noch ferner gewiſſe Rechte , die Geld eintragen , zum

Beiſpiel : Waaggeld , Marktſtandgeld ꝛc. oder wenn ein

Ortsfremder als Bürger angenommen wird , ſo muß er

ein Buͤrgereinkaufgeld der Gemeinde zahlen ; die Schutz⸗

buͤrger oder Hinterſaßen und Juden , muͤſſen jaͤhrlich ein

Schutzgeld zahlen , und ſo weiter . a

Wenn aber eine Gemeinde nicht ſo viele Einnahmen

als Ausgaben hat , ſo muͤſſen die Buͤrger zuſammenlegen
was fehkt : dieſes beißt man eine Umlage machen . Die

Umlage ſelbſt geſchieht nach dem Steuerfuß : wer 10 fl.

herrſchaftliche Steuer zahlt , der muß noch . einmal fo viel

zur Umlage geben , als derjenige , der nur 5fl . Steuer
giebt . ( Reg . Bl . 1816 . Nro . 26 ) .
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E8 darf aber feine Umlage nah dem Steuerfuß aufdie Gemeinds⸗Glieder ausgeſchlagen werden , ohne hoͤhereGenehmigung , ausgenommen Kriegskoſten . Die Gemeinds⸗
vorſteher haben ſich wegen der Umlage jedesmal zunaͤchſtan ihr Amt zu wenden .

Zu dieſen Geſchaͤften nun , nemlich zum Einzug der
gemeinen Gelder und zur Auszahlung an diejenigen , die
fuͤr die Gemeinde arbeiten , muß jemand beſtellt werden ,der es beſorgt , und alle Jahre der ganzen Gemeinde Re⸗
chenſchaft giebt , ob er alleg , wag erhat einnehmen follen,richtig eingenommen , und mag er þat ausgeben ſollen ,richtig ausgegeben habe , nicht zu viel und nicht zu wenig .Derjenige , welcher zu dieſem Geſchaͤft genommenwird , heißt in Staͤdten gewoͤhnlich Stadt⸗Verrechner oder

Rentmeiſter , und in Doͤrfern Gemeinds Verrechner oderBuͤrgermeiſter , Gemeindsſchaffner oder Haimbuͤrger . Außerdieſem darf Niemand ſich mit der Einnahme und Aus⸗gabe von Gemeindsgeldern befaſſen . 1499f
Hiernach folgt nun eine kurze Anweiſung fuͤr Ge⸗

meinds⸗Rechner , deſonders fuͤr ſolche in Doͤrfern, die das
Rechnungsweſen noch niemals getrieben , oder erlernt ha⸗ben , aber es jetzt lernen wollen . Schwer iſt es juſt nicht ,denn alle die , die es ſchon können , haben es ja auch er⸗lernt ; nur muß man darauf denken und ſehen , daß manalles gleich aufſchreibt was man einnimmt , oder bezahlt ,und daß man im Geldzaͤhlen ſich nicht irrt , und auch nichtbetrogen wird .

sA
U . S ea ;

Bon det Perſon des Gemeinds⸗Rechners.
Jeder Buͤrger eines Orts hat das Recht Gemeinds⸗

Verrechner zu werden , ſobald er von ſeinen Mitbuͤrgerndazu erwaͤhlt wird .

Bei der Wahl muß jeder darauf ſehen , daß er einem
ſolchen Mann ſeine Stimme giebt , der einige Kenntniſſeim Schreiben und Rechnen hat , und einiges Vermoͤgenbeſitzt , damit , wenn er vom Gemeindsgeld verſchleudert ,es zu erſetzen im Stande ſeye , auch Darauf , Daf nur dem -
jenigen die Gtimme gegeben werde , der ein Mann von
unbeſcholtenem Ruf if ; uͤberhaupt nur demjenigen , derals braver , ehrlicher und rechtſchaffener Mann bekanntiſt , und daher die A tung ſeiner Mitbuͤrger genießt ,weil ihm ein wichtiges Amt anvertraut wird ; denn einwichtiges Amt erfordert einen tuͤchtigen Mann .



§. 2 .

Von der Wahl eines Gemeinds⸗ Verrechners.
Wenn der bisherige Gemeindsverrechner abgegangen

ift , fo wird ein neuer erwahlt . Die Wahl geſchieht durch

die Ortsbürger mit Ausſchluß der Ehrenbürger ? ) und

Hinterſaßen oder Schutzbuͤrger ; und zwar hat jeder das

Recht , ſeine Stimme zu geben demjenigen , den er für den

tauglichſten Mann zu dieſem Amt haͤlt . ““)
Der erſte Vorgeſetzte verſammelt zu dieſem Zweck die

Buͤrgerſchaft , traͤgt ihr vor , daß der bisherige Gemeinds⸗

verrechner , je nach dem die Umſtaͤnde ſind , entweder ge⸗

ſtorben , oder wegen ſonſtiger Urſache , etwa wegen Alter

oder Kränklichkeit , abgebeten und feine Abbitte vom Amte

angenommen worden ſeye , und nun ein neuer gewaͤhlt
werden ſolle ; er ermahnt zugleich die Buͤrgerſchaft , einen

tauglichen , und rechtſchaffenen Mitburger dazu zu waͤhlen ,

und fo weiter . Darauf táft er die ganze Buͤrgerſchaft
abtreten und nimmt Mann fúr Mann vor , damit jeder

ſeine Stimme , menn der Bormann , mieder abgetreten ift,
abgebe .

Der erſte Vorgeſetzte , in Staͤdten der Buͤrgermeiſter ,
in Doͤrfern der Vogt oder Schultheiß , ſammelt die Stim⸗

men cin ; und der Gerichts⸗ oder Rathsſchreiber ſchreibt

ſolche auf , nemlich den Namen desjenigen , der abge⸗

ſtimmt hat , und wem er ſeine Stimme als kuͤnftigen Ge⸗

meindsverrechner gegeben habe . ( Organiſation von 1809 .

Beilage B. §. ) . * * )

* ) Anm . Ehrenbürger ſind diejenigen , die alle Rechte eines

Ortsbürgers haben mit Ausnahme des Allmendgenuſſes , des

Frohnddienſts , und der Stimmgebung bey Gemeinds⸗Ver⸗

ſammlungen . So ſind z. B . Pfarrer und Schullebrer an dem

Ort ihrer Anſtellung Ehrenbuͤrger . ( Rggsbl . 1813 . Nro . ) .

* ) Anm . Die Juden haben ihren beſondern Verrechner , da ,
wo ſolche in einer Gemeinde zahlreich wohnheft ſind . Dieſer

beſorgt unter ihnen in gleicher Eigenſchaft o Einnahmen und

Ausgaben , liefert gewöhnlich aber das Schatzbürgergeld dem
Verrechner der chriſtlichen Gemelnde ab , welcher ſolches in

ſeiner Rechnung wie alle andere ahnliche Gefaͤlle oder Gelder

in Einnahme verrechnet .

ax ) Anm . Hier muß ich bemerken , was das fuͤr eine Organiſa⸗

tion iſt . Im Jabt 1809 , wo alles in deutſchen Ländern anders
worden

iſt , hat unſer bochſeeliger Großherzog Carl Fried⸗

rih , cine Soreift herausgegeben , worin er noh alle Verhaͤlt⸗

r EN
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Haben nun alle Buͤrger ihre Stimmen gegeben , ſowird nachgezaͤhlt , wer und wieviel Stimmen jeder erhal⸗
ten , und wer die meiſten erhalten habe , welches der wie⸗der hinein . gerufenen Buͤrgerſchaft bekannt gemacht wird .
Darauf wird das Wahlprotofoll mit kurzem Bericht , nema .
lich. fo , daf nach Dem beigehenden Protokoll , der oder der
zum Gemeindsrechner , durch die Stimmenmehrheit der Buͤr⸗
ger gewaͤhlt worden ſeye , an das Amt geſchickt . Das Amt
beſtaͤtigt dieſe Wahl , im Fall daſſelbe nichts dabey zu erin⸗
nern hat , laͤßt den Reugewaͤhlten vor ſich kommen , undverpflichtet

denſelben AE kuͤnftigen Gemeindsverrechner ,
und ſagt ihm zugleich , daß er nach der Organiſation vom
Jahr 1809 . Lit . B. $. 9. nicht nur Gemeindsverrechner ,
ſondern auch zugleich Gerichtsglied ſeye , und daher anallen Gerichtsverſammlungen Theil habe , wie jeder Ge⸗

richtsmann .
Das Wechſeln der Gemeindsverrechner , nemlich alle .

Jahre oder alle 2 bis 3 Jahre , darf , nach oben angefuͤhr⸗ter Organiſation , nicht mehr ſeyn , oder findet nicht mehrſtatt ; ſondern jeder iſt auf ſo lange gewählt , als er ſein ,Amt mit Fleiß und Redlichkeit fuͤhrt, bis er Alters⸗oder
Kraͤnklichkeitshalber , nicht mehr kann , oder wegen Un⸗

ordnungen abgeſetzt wird , ( was aber allemal eine gro⸗ße Schande iſt . ) Die Anweiſung oder Inſtruktion über die
Fuͤhrung ſeines Amtes als Verrechner , ertheilt ihm das .
Amtsreviſorat , laut gedachter Organiſation .

6. 3.
8

Anweiſung zur Amtsfuͤhrung.
Dieſe läßt ſch in folgende Theile zerlegen :
1 ) Wie ſich der Gemeindsrechner mit ſeinem Dienſtbekannt machen ; und

2 ) Welche Buͤcher er in ſeinem Dienſt führen ſolle .

5 ; í i
;H und Rechte und Pflichten der Beamten und der Ortsvor⸗geſetzten geordnet bat , wie es in Zukunft gelten folle; diefeVerordnung beit : Deganifation , „ und fie bat einigeBeilagen , die mit A. B. C. c , daran numerirt find . DieſeOrganiſation ſteht im Regierungsblatt von 1809 , und iſt auchals ein beſonderes Buͤchlein im Jabe 1813 zu Carlsruhe vonder Muͤller' ſchen Hofbuchdrucketey gedruckt und ausgetheilt= e worden . Wer eg verlangt , Fann eg daſelbſt noch bekommen .
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3) Was er bey der Einnahme und bey der Ausgabe
zu beobachten ; und

4) Wie er ſich zu Stellung ſeiner Jahrs - Rechnung vor⸗

zubereiten habe .

) . Wann und durch wen ſeine Rechnung geſtellt wer⸗

den muͤſſe .
6) Was er zu tbun habe , wenn ſeine Rechnung geſtellt iſt .

7 ) Verantwortlichkeit des Gemeindsrechners .
8 ) Belohnung deſſelben .
Alles dieſes muß der Gemeindsrechner genau wiſſen ,

denn ſonſt kann er aus Unwiſſenheit in großen Schaden

kommen , oder gar als Betruͤger angeſehen werden , wenn .

er ' s noch ſo redlich gemeint hat . Alſo wollen wir es nun

Punkt fuͤr Punkt beſchreiben . G

: CEA ; À

Wie fih der Gemeindsverrechner mit ſeinem Dienſt

bekannt machen ſolle .

Sobald der neue Gemeindsverrechner bey Amt verz
pflichtet iſt , ſo muͤſſen ihm von dem abgegangenen Ver⸗

rechner , oder deſſen Erben , alle Gemeindsrechnungspa⸗
piere , Vorſchriften , und das ſogenannte Abrechnungs⸗
buch mit dem Geld , was in der Kaſſe iſt , oder nad ) dër

Rechnung darin feyn muf , abgeliefert merden . Geht der

bisherige Rechner ab , ehe das Recdnunggjahr aus ift ; fò
wird zwiſchen dieſem oder ſeinen Erben und dem neuen

Verrechner eine Abrechnung gefertigt ; iſt aber das Rech⸗

nungsjahr zu Ende , ſo muß der abgehende Verrechner

oder ſeine Erben , eine foͤrmliche Jahres⸗Rechnung able⸗

gen . Der neue Rechner liest nun die ketzte Rechnung
durch , um daraus zu lernen , welche Einkünfte und wel⸗

che Ausgaben die Kaſſe habe , wohin und wieviel ſie Ka⸗

pital - und andere Zinſen , Beſoldung ꝛc. zu zahlen , und

von wem und wieviel Guͤlten⸗ , Boden⸗ , Aecker⸗ und an⸗

dere Zinſen ſie einzunehmen habe . Den Ausſtand oder

wer noch in die Kaſſe etwas ſchuldig iſt , oder etwas an

ſie zu gut habe , erſteht der Verrechner aus dem Abrech⸗

nungsbuch , wovon ſogleich geredet werden wird ; auch

aus den beſondern Einzugsregiſtern .
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Von den Büdern , die der Gemeindsverrechner zu
fuͤhren hat .

Der Verrechner fuͤhrt außer dem gedachten Abrech⸗
nungsbuch noch ein weiteres Tagbuch oder Journal ( Schur⸗
nal ) , das iſt , Einſchreibbuch fuͤr Einnahmen und Ausga⸗
ben , wie ſie Tag fuͤr Tag vorkommen . Mit dieſen beiden
wichtigen Büchern wollen wir ung nun ein wenig genau
befannt machen ; denn fie find die zwey Haupthuͤlfsbuͤcher .

AIOT ENSA §. 6 .

BVom Abrechnungsbuch .
Dieſes Buch , welches in Bogengroͤße geführt wird ,

ift dazu beſtimmt , daß ein Jeder hinein geſchrieben wird ,
der etwas in die Gemeinds⸗ oder Stadtkaſſe ſchuldig wird ,
und es nicht ſogleich bezahlt ; oder der an die Gemeinds⸗
kaſſe zu fordern hat , das Geld aber nicht ſogleich empfängt .
Zuerſt wird obenhin der Name eines ſolchen geſchrie⸗
ben , dann auf die eine halbe Seite des Blatts feine
Schuldigkeit , und auf die andere ſeine Zahlung
oder was er an die Gemeindskaſſe zu fordern hat ; deß⸗
halb iſt unter jedem Namen das Blatt in zwei Haͤlften
getheilt , wovon die eine die Ueberſchrift : Schuldi gkeit ,
die andere die Ueberſchrift : 3 ahlung führt , laut der

Beilage Nro . 1 .
Alles wag einer ſchuldig worden iſt , als Capitalzins ,

Umlagen , fuͤt Holz , Gras , Strafen , oder was er ſonſt der
Gemeindskaſſe ſchuldig wurde ; oder wenn ihm der Ber -
rechner Geld auf Abſchlag einer Forderung bezahlt ; das

ſetzt man alles auf die linke Seite unter die Schuldig⸗
keit , und alles , was ein Mann an ſeiner Schuldigkeit be⸗
zahlt , oder was einer mit Tagsgebühr oder mit Arbeit
verdient hat , ſetzt man auf die rechte Seite oder gegen die
rechte Hand hin unter die Ueberſchrift : Zahlung . Wenn

Umlagen , Holzverſteigerungsgelder , Skrafen und derglei⸗
chen Gelder eingezogen werden , die aus vielen gleicharti⸗
gen Poſten beſtehen ; ſo kommen die einzelne Poſten , die
bey dem Einzug bezahlt worden , nicht ins Abrechnungs⸗
buch , ſondern nur diejenigen , welche nach gehaltenem Ein⸗
zuge im Ruͤckſtand , oder unbezahlt geblieben ſind , und
zwar unter die Schuldigkeit .

8



Alle Jahr auf den 23ten April wird ein neues Ab⸗

rechnungsbuch für das kuͤnftige Rechnungsjahr entworfen ,

welches alſo bis zum kuͤnftigen 23ten April uͤbers Jahr
gehet ; weil fuͤr jede Rechnungszeit in der Regel ein eige —

neg Abrechnungsbuch gefuͤhrt werden muß .

Wenn nun einer im Abrechnungsbuch des vorigen

Jahrs nicht ausbezahlt hat , alſo im Reſt oder im Aus⸗

ſtand geblieben iſt ; ſo wird dieſer Ausſtand zur linken

Seite unter Schuldigkeit , in das neue Abrechnungs⸗

buch als Ausſtand vom vorigen Jahr geſetzt . Hat
einer aber nach dem vormjaͤhrigen Abrechnungsbuch etwas

zu gut , nemlich an die Gemeindskaſſe noch zu fordern ; ſo

ſetzt man dieſes Guthaben unter Zahlung . Zum beſſe⸗
ren Verſtaͤndniß , auf welcher Seite Schuldigkeit , und auf

welcher die Zahlung ſteht , und wie das Ding gemacht
wird , kann man aus beygehender Vorſchrift Nro . 1. ſehen .

Wenn der Gemeindsverrechner eine Verweiſung er⸗

hått , zum Beifpiel , c3 wird ein Vermoͤgen vertheilt , oder

uͤbergeben , und die Gemeindsſchuld wird an einen oder

mehrere Erben zur Zahlung in die Gemeindskaſſe ver⸗

wieſen , woruͤber der Rechner einen Verweißzettel vom

Reviſorat oder Theilungskommiſſaͤr erhaͤkt , wer und wie⸗

viel einer zu zahlen hat ; ſo muß er es folgenderweiſe ins

Abrechnungsbuch eintragen : zuerſt ſieht er nach , ob unter

der Schuldigkeit die Schuld oder der Ausſtand richtig
ſteht , dann ſchreibt er unter die Zahlung , an wen die

» Schuld zu zahlen verwieſen iſt , und ſetzt das Geld aug ,

und unter Den Namen , der die Schuld bekommen hat ,
trägt er unter Schuldigkeit ein , wie viel er fuͤr den Erb -

laſſer oder Uebergeber zahlen muß . Die Verweiſung ſelbſt ,
laͤßt er im Abrechnungsbuch bey des erſten Schuldners

Namen liegen . Hierüber giebt die Vorſchrift Nro . 1. deut⸗

liche Anſicht .
Will man wiſſen , ob ein Schuldner ganz ausbezahlt

habe , oder nicht , oder wie es ſtehe ; ſo rechnet man die

Schuldigkeit zuſammen , und darnach rechnet man die

Zablung auch zuſammen , und zieht alsdann die Zahlungs⸗
ſumme von der Schuldigkeit ab , was uͤbrig bleibt , iſt er

noch ſchuldig . Iſt aber die Summe der Zahlung groͤßer
als die Summe der Schuldigkeit ; ſo hat er gerade noch
ſo viel gut an die Kaſſe , als die Zahlung groͤßer iſt wie

die Schuldigkeit .
Wenn die Summe der Schuldigkeit , und die Summe der

Zahlung einander gleich ſind , eine ſo groß iſt wie die an⸗
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dere , ſo gehts gegen einander auf , er iſt dann nichts mehr
ſchuldig , und hat auch nichts mehr gut , demnach iſt rich⸗

tig abgerechnet , und weil man vermittelſt dieſes Buchs ,
mit Jedem keicht und richtig abrechnen kann , deßwegen
heißt man es auch Abrechnungsbuch .

Damit aber ein jeder Name in dem Abrechnungs —
buch leicht au finden if , wo er gebt ; fo numerirt man die

Namen , nemlih den erften mit Nro . . , Den zweiten
mit Nro . 2 . und ſofort . Man ſchreibt nemlich alle im Ort

wohnende Buͤrger und Beyfitzer , Schutzbuͤrger oder Hin⸗
terfaßen in das Abrechnungsbuch , und wenn ſie auch

wirklich nichts ſchuldig waͤren . ˖ ;

Fremde ſchreibt man nur hinein , wenn ſie im vori⸗

gen Abrechnungsbuch ſtehen , und man nicht ganz mit ihnen
fertig iſt .

Kauft ein Fremder etwas und zahlt es gleich , fo
ſchreibt man es nicht in das Abrechnungsbuch , ebenſo
wenn einem Fremden etwas abgekauft wird , und man

zahlts ihm gleich .
Wird aber ein Fremder etwas ſchuldig , das er nicht

ſogleich bezahlt oder die Kaſſe wird ihm ſchuldig , er er⸗bebt

aber dag Geld nicht und . wilg auf Abrechnung him
ſtehen laſſen ; dann traͤgt mans unter feinem Ramen ing

Abrechnungsbuch ein , und giebt ibm wie einem andern
-~ feine Nummer ,

Wenn alle die Namen in dem Abrechnungsbuchnu⸗
merirt ſind , ſo ſchreibt man ſie auf beſondere Blaͤtter

hinten in dem Abrechnungsbuch nach dem A. B . C. un⸗
ter einander , und ſetzt zu jedem Namen die Ziffer oder

Nummer , unter welcher er in dem Abrechnungsbuch zu

finden iſt . Wenn einer in einem Verſteigerungszettel , fuͤr
Holz , Gras und dergleichen , etwas ſchuldig worden iſt ,

oder wenn einer etwas zu gut hat , zum Beiſpiel , Tag⸗
lohn , oder Diaͤten , und es nicht ſogleich berichtigt wird ,

ſondern auf Abrechnung geht ; ſo muß der Verrechner ,
wenn er den Poſten ins Abrechnungsbuch ſchreibt , auf den

Zettel die Nro . bemerken , wo er es in das Abrechnungs⸗
buch geſchrieben hat : denn thut er dieſes nicht ; ſo kann

ier nicht wiffen , wenn er Den Bettel wieder indie Hand be -

kommt , ob er den Poſten ſchon eingetragen habe oder

nar i
aber die Nro . darauf ſteht , dann weiß er

es gewiß .
Wer nun das ganze Jahr nicht abrechnet , mit dem

muf auf den 1ten Juny ( f unten §. 12. ) allemal ab⸗
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gerechnet werden , und menn alleg richtig iſt , ſo unter⸗

ſchreibt er ſeine Abrechnung in dem Abrechnungsbuch .

Wird die Gemeindsrechnung alle Jahr geſtellt , ſo

wird auch alle Jahr ein neues Abrechnungsbuch gefer⸗

tigt , wird ſie nur alle zwey Jahre geſtellt , ſo braucht

man auch nur alle zwey Jahre Lin neues Abrechnungs⸗

buch anzufangen .
Ein Muſter von einem ſolchen Abrechnungsbuch , ſiehe

die Anlage Nro . 1. In der Wagneriſchen Steindruckerey

in Carlsruhe , kann man ſo viele Bogen davon haben als

man braucht . Auf eine Seite ſetzt man gewoͤhnlich zweym

Namen , weil der Platz zu einem Namen meiſtens zu groß

iſt , und bei den meiſten zuviel leer bliebe ,

§. 7 -

Vom Tagbuch ( Jownal oder Schurnal ) auch Kaſſen⸗
buch genannt .

In das Tagebuch ſchreibt man Tag får Tag alle

baare Geldeinnahmen , und baare Geldausgaben ein , ſie

moͤgen betreffen was oder wen ſie wollen , das iſt einer⸗

ley . Daher ſchreibt man unter die innahmen , zum

Beiſpiel , das baare Geld , das der vorige Rechner dem

neuen als Kaſſenvorrath abliefert , die Kapitalien , die

heimgezahlt werden ıc .5 unter die Ausgaben alles ,

was man ausbezahlt , als zum Beiſpiel : der Rechner

zahlt ein Kapitel ab , zahlt Zinſen , in Summa alles was

er zahlt . —
nn der vorige Rechner ſeinen Kaſſenvorrath dem

neuen Rechner nicht vollſtaͤndig liefert , ſondern noch et⸗

was davon im Reſt bleibt , ſo ſchreibt man dieſen Reſt ,
damit er nicht vergeſſen wird , blos in das Abrechnungs⸗

buch auf Schuldigkeit ; ſo wie ſein allenfallſiges Guts

haben , wenn ſolches ihm niht baar ausbezahlt werden

koͤnnte , ins Abrechnungsbuch unter Zahlung .
Man kann das Tag⸗ oder Kaſſenbuch in zwey Linien⸗

reihen abtheilen ; in die eine Reihe ſetzt man mit Ziffern
die Einnahmen , in die andere die Ausgaben ; oder kann

auch etliche zufammengenaͤhte Boͤgen halten fuͤr die Ein⸗

nahmen , und etliche blos allein fuͤr die Ausgaben . Die

letztere Art iſt die deutlichſte und daher die beſte , man

wird nicht ſo leicht irre . Zahlt einer etwas an ſeiner

Schuldigkeit , die im Abrechnungsbuch ſteht , und er iſt



mehrere Poſten ſchuldig , ſo , daß er uͤberhaupt etwas ab⸗
zahlt , ohne gerade zu beſtimmen , welchen Poſten er mit
dieſer Zahlung abtrage ; ſo laͤßt man es blos bey ſeinem
Namen bewenden , und merkt nur die Nro . im Tagbuch an ,
wo er im Abrechnungsbuch ſteht . Ebenſo macht man es

bey Ausgabspoſten .
Die Einnabmen und Ausgaben muͤſſen alle richtig

Tag fuͤr Tag eingeſchrieben werden , und ſo oft eine Seite
vollgeſchrieben iſt , zaͤhlt man ſie zuſammen und ſetzt unten
hin , wie viel ſie in Geld betraͤgt . Auf die naͤchſte Seite

ſetzt man dieſe Summe an , als Uebertrag oder Transport ,
und faͤhrt dann wieder fort , Tag fuͤr Tag einzuſchreiben .
Wird etwas eingezogen , zum Beiſpiel : Umlagen , Holzer⸗
loͤſe , Strafen und dergleichen , was ſo in vielen gleichar⸗
tigen Poſten beſteht , und worüber eigene Einzugsregiſter
gefertigt ſind ; ſo wird nicht jedes Poͤſtlein in das Tag⸗

buch eingetragen , ſondern wenn der Einzugstag voruͤber

iſt, ſchreibt man die ganze Summe , welche eingieng , auf
einmal ein . Sollten einige Poſten unbezahlt geblieben
ſeyn , ſo werden ſie auf der Schuldner Namen ins Abrech⸗
nungsbuch unter Schuldigkeit geſetzt .

Will nun der Rechner wiſſen , wie er ſteht , und ob er
aleg richtig in der Raje hat ; fo darf er nur die Cinnah -
men zuſammenrechnen , desgleichen die Ausgaben , ſo

daß er weiß wie viel er eingenommen , und wie viel er aus⸗
gegeben hat , dann weiß er gleich wie viel Geld noch in der
Kaſſe ſeyn muß Zum Beiſpiel : es machen die zuſammen⸗
gerechneten Ausgaben 600 fl . und die Einnahmen 700fl .
aus , ſo muß er noch 100 fl. baar in der Kaſſe haben .

Waͤre aber die Einnahme 700 fl . und die Ausgabe
800 fl . , ſo koͤnnte er nicht nur nichts mehr in der Rafe
haben , ſondern er haͤtte noch 100 fl . gut , weil er 100 fl .
mehr ausgegeben als eingenommen hat . Daß das Tag⸗

buch genau und richtig gefuͤhrt werde , iſt auch def wegen
nothwendig , Damit wenn unerwartet - die Kafre geſtuͤrzt
wird , daffelbe nach den Beilagen in Ordnung iſt , und
mit dem Geldvorrath in der Kaſſe üͤbereinſtimmend gefin -
den wird , ſonſt bekommt der Rechner Verantwortung .
Wenn das Tagebuch fuͤr ein Jahr geſchloſſen iſt , daß alſo
nichts mehr hineinkoͤmmt , ſo unterſchreibt es der Verrech⸗
ner , wenn er es vorher zuſammengerechnet hat , nemlich
alle : Seiten der Einnahme und wie viel diefe in Summa
ausmachen , und ebenſo die Ausgaben , und wie viel ſolche
in Summa betragen . Dadurch , daß der Verrechner das
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Tagebuch zuſammenrechnet und unterſchreibt , giebt er ihm

auch fuͤr die Zukunft , und wenn er ſchon todt iſt , noch

eine Kraft . Denn thut er dieſes nicht , ſo koͤnnte ihm je⸗

mand hintennach zu ſeinem Schaden und zu eines an⸗

dern Vortheil etwas hineinſchreiben oder ausſtreichen .

Iſt es aber vom Verrechner auf gedachte Art geſchloſſen ,

fo if nichts Daran gu aͤndern, und jedermann ſieht ein ,

daf der Rechner eg fuͤr ſein wahres und offenes Geld⸗

Tagebuch gehalten , daher ihm aller Glauben beigemeſſen

werden koͤnne , wenns heute oder morgen einen Anſtand

geben ſollte . a i
Wer nun fleißig und accurat iſt im Einſchreiben , der

kann , wenns fuͤr den Tag geſchehen iſt , ruhig ſchlafen ge⸗

hen ; thut er es aber nicht , ſo kann er , oder wenn er

ploͤtzlich ſterben ſollte , ſeine Hinterbliebenen in großen

Schaden kommen , wovon ſchon mehr als ein Beiſpiel be⸗

kannt iſt . Aber noch muß ich einen wichtigern Vortheil

angeben , den ein richtig geführtes Tagebuch gewaͤhrt ,

nemlich es iſt die Probe der Rechnung , wie wir gleich ſe⸗

hen werden .

Wenn der Rechner die Einnahme mit det Ausgabe

ſeines Tagebuchs vergleicht , ſo ſieht er , wie viel Geld er

in ſeiner Kaſſe haben muß . Zum Beiſpiel , er haͤtte das

Jahr uͤber in vielen Poͤſtlein zuſammen 1250 fl . einge⸗
nommen , und eben ſo in vielen Poͤſtlein 1220 fl . zuſam⸗
men ausgegeben , ſo blieben an der Einnahme 30 fl. uͤbrig.
Wenn nun ſeine Rechnung geſtellt iſt , und der Rechnungs⸗
ſteller bringt mehr oder weniger als 30 fl. Kaſſenvorrath

heraus ; ſo kann er darauf fußen , daß der Rechnungsſtel⸗
ier gefehlt habe , dabey iſt es einerley , ob es in die Hun⸗
dert oder in die Tauſend geht . Das Tagbuch muß mit

der Rechnung , wie geſagt , im Kaſſenvorrath allemal har⸗

moniren ; und wenns nicht zutrifft , ſo iſt in der Rechnung
oder im Tagbuch etwas gefehlt ; auf diefe Art fann man

die wahre Probe machen , ob die geſtellte Rechnung rich⸗

tig iſt oder nicht .
Die Form des Tagbuchs und die naͤhere Belehrung ,

wie es gefuͤhrt werden muß , und wie es mit dem Abrech⸗

nungsbuch zuſammenhaͤngt , iſt aus der Beilage Nro . 2 .

zu erſehen . In dem hieſigen Amtsbezirke ſind die einge⸗

fuͤhrten Tagbücher der Gemeindsrechner mit der gedach⸗
ten Belehrung verſehen , ganz nach der Beylage Nro . 2 .

Die Wagneriſche Steindruͤckerey in Carlsruhe hat ſolche
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in Bogengroͤße nebſt Inlagbogen immer vorraͤthig , wo
man ſie jederzeit haben kann . Bad

5 i] S §. 8.

eo Was der Gemeindsrechner bei der Einnahme und

Ausgabe zu beobachten habe .
(E

| Der Rechner . darf nichts einnehmen, und nihtl aug -
geben , ohne daß er ſchriftlichen Beweis hat , ob er es thun

duͤrfe oder nicht . Das Naͤhere kommt weiter unten .
Iſt eine Einnahme oder eine Ausgabe faͤllig , ſo muß

der Rechner feſt drauf halten , daß auf den Verfalltag
a 3a Richtigkeit getroffen werde , es mag Ausgabe oder Ein⸗

neeme betreffen , denn nur dadurch fann Credit erhaltenÀ werden . ya ;

Damit nicht mehr Ausgaben der Gemeindskaſſe zu⸗
gemuthet werden als ſie beſtreiten kann, iſt verordnet ,
daß am 23ſten Januar von dem Gemeindsrechner ein Ue⸗
berſchlag uͤber die in dem naͤchſten Rechnungsjahr zu er⸗

Hpi , wartenden Einnahmen , und zu beſtreitenden Ausgaben ,
und die Mittel zu Deckung der letztern dem Stadtrath

EAE oder Ortsgericht und Gemeindsausſchuß zur Pruͤfung
NEE Pe A ENET ſchriftlich vorgelegt werden ſolle . ( Org . Beyl . B. §. 19 . . )

Dieſer Voranſchlag der kuͤnftigen Jahreseinnahmeni
und Ausgaben wird gewoͤhnlich Beduͤrfniß⸗Etat genannt ,A

,
den das Amtsreviſorat zu revidiren hat .

Ein Etat iſt eigentlich nur ein Ueberſchlag , was der
Verrechner einnehmen und ausgeben ſoll . Die Hauptſache
dabey iſt , daß man die Ausgaben ſo beſchneidet , damit

be unvermeidlich und ſchlechterdings nothwendig , und
die Gemeinds⸗Einnahmen langten nicht dazu ; ſo findet
Umlage auf die Buͤrgerſchaft nach eines jeden Buͤrgerge⸗
nuß und Steuer⸗Capital ſtatt , wozu jeder , auch die
Schutzbuͤrget und Ausmaͤrker nach ihren Steuerkapitalien
beitragen muͤſſen . Nach hoher Miniſterialverfuͤgung kann zur
Fertigung dieſes Voranſchlages oder Beduͤrfniß⸗Etats ein

jenige , der die letztere Gemeindsrechnung ſtellte , am be⸗
ſten beſorgen kann ) . Gewoͤhnlichwerden die Rechnungenpi i
vom Junh bis zum October geſtellt , und der Etat foll
anſtatt im Januar , jetzt im October , vom Gericht undfi Ausſchuß unterſchrieben , an das Amt eingeſchickt werden , >

fie die Einnahme nicht üͤberſteigt . Waͤre aber die Ausga⸗
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deßwegen fertigt man ihn gleich nach geſtellter Gemeinds⸗
Rechnung . Da ein Bedürfniß - Etat eigentlich nur die
Einkuͤnfte und den Aufwand enthalten kann , um zu ſehen ,
ob erſtere langen oder nicht ; ſo gehoͤren keine Poſten dazu ,
die mit den Vermoͤgensſtock ausmachen , z. B . zuruͤck⸗
erhaltene oder aufgenommene Kapitalien , Erlöß aus Lie⸗

genſchaften und dergleichen , ſondern nur die in Der Beis

lage Nro . 7 benannten Poften :
7

Die Ausmaͤrker , nemlich ſolche Perſonen , die Güter

auf dieſer Gemarkung beſitzen , aber anderwaͤrts anſaͤßig
ſind , haben an jenen Koſten beizutragen , die zugleich auch
wegen ihrem Eigenthum aufgewendet werden mußten ,
und die auf gedachter Beilage angegeben ſind .

Im Allgemeinen wird bemerkt , daß der Rechner kei⸗
ne Kapitalien füͤr die Gemeinde ohne Deg Gerichts und

Ausſchuſſes Einwilligung und ohne amtliche Genehmi⸗
gung aufnehmen , und ohne Pfandurkunden keine Ge⸗

meindsgelder auslehnen duͤrfe. Desgleichen iſt amtliche
Genehmigung erforderlich , wenn ein Kapital , das die Ge⸗
meinde ausgeliehen hat , eingezogen werden will , ohne
daß es wieder angelegt wird , alſo zu andern Ausgaben

gebraucht werden wollte , denn der Gemeindsrechner iſt
nur wie ein Pfleger uͤber Minderjaͤhrige anzuſehen , der
unter der Obetvormundſchaft des Amts ſteht , und daher
nichts ohne Genehmigung der Obervormundſchaft thun
darf ; wie ſogleich das Naͤhere hievon vorkommen wird .

Sogar das Amt darf nicht einmal uͤber alles beſchließen ,
ſondern gewiſſe Gegenſtaͤnde muͤſſen zum Beſchluß dem
Kreisdireetorio vom Amt vorgelegt werden , zum Beiſpiel :
Gemeindsgutverkauf oder Vertheilung zu Eigenthum un⸗
ter die Buͤrger , Guͤterbauaͤnderung , nemlich Wald zu
Feld , oder Feld zu Wald machen , Kapitalaufnahme , Pro⸗
zeßfuͤhrung ; jedoch iſt ſich in allen Angelegenheiten allemal

zuerſt ans Amt zu wenden . ( Org . v. 1809 . Beyl . D. §.18 .
und Verordnung v. Sten Fuly 1819 . RegBl . 1819 Nro . 21) .

Der Gemeindsrechner darf das Gemeindsgeld nicht
mit dem ſeinigen vermengen , ſondern muß es ganz beſon⸗
ders aufheben , auch nie etwas davon nehmen , ſondern

, lieber bey einem andern Mann lehnen , als von dem Ge⸗

meindsgeld etwas fuͤr fich verwenden ; ( Steg Org . Edict
v. áten April 1803 : §: 90 . ) und mwenn fein Geld in der
Kafe ift , foll er auch feing bon dem ſeinigen dazu thun
ohne vorherige Anzeige bey dem erſten Orts⸗ oder Stadt ,

vorgeſetzten .
Rheinl . Inſtr . f. Gem . Bert : 2



Was die Einnahmen insbeſondere be⸗
trifft , ſo merke er ſich noch folgendes :

1 ) Die Kapital - und Bodenzinſe und die Zinſe don

Gütern , deren Beſtand noch nicht aus iſt , und alſo ein⸗

zunehmenſind , erſieht er aus der letztgeſtellten Rechnung ,
die er entweder ſelbſt , oder doch eine Abſchrift davon in

der Hand hat , und die das Amtsreviſorat ihm geben
muß. Zu dergleichen Einnahmen braucht er alſo keiner

weitern Legitimation oder Genehmigung , oder beſonderer
Zettel um ſie einzuziehen .

Ebenſo zum Einzug der Staats⸗Steuer von Allmend⸗

gutern , welche die Bürger umſonſt benutzen . ( L. R . S 608 ) .
D Die Einnahmen fuͤr verſteigerte Sachen , als :

Obſt , Gras , Holz , neue Guͤterverlehnungen und derglei⸗
chen , was fo verkauft oder verſteigert wird , erfaͤhrt der

Rechner durch das Verſteigerungsregiſter , welches ihm
vom Gerichts oder Rathsſchreiber , unterſchrieben vom

erſten Vorgeſetzten , eingehaͤndigt werden muß .
Der Gerichtsſchreiber fuͤhrt nemlich unter der Auf⸗

ſicht des erſten Stadt⸗ oder Ortsvorgeſetzten , im Fall
dieſer es nicht ſelbſt thun kann , ein eigenes Buch oder

Protokoll , auch Notabilienbuch genannt , uͤber alle Holz⸗
und Grasverſteigerungen , Verpachtungen von Haäͤuſern ,
Guͤtern , Schaafweiden , Pflaſter - und Weggelder , uͤber

die Strafen und uͤber alle Vertraͤge , welche Bezug auf
die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde haben ; des⸗

gleichen ein Buch uͤber die Aufnahmen von neuen Buͤr⸗

gern und Schutzbürgern oder Hinterſaßen . Aus dieſen

Buͤchern muß dem Rechner uͤber alles , was ihn angeht ,
ein Auszug , der vom erſten Vorgeſetzten und Gerichts⸗

ſchreiber unterſchrieben iſt , baldmoͤglichſt zugeſtellt werden ,
damit er fih darnach richten koͤnne . Ebenſo erhaͤlt er die

Regiſter úber die Gemeindsumlagen und dergleichen ,
wenn der Betrag vorher in das Notabilienbuch , aud

Controllbuch genannt , eingetragen iſt .
Bey groͤßern Holzverkäufen in dem Gemeindswald

iſt noch insbeſondere verordnet , daß wenn das Klafter⸗
„ oder Stammholz von dem Forſtinſpector und Foͤrſter num⸗

* merirt und taxirt , und die Bewilligung vom Kreisdirec⸗
torium zur Verſteigerung gegeben iſt , daß alsdann der

Foͤrſter , der Ortsvogt , ein Gerichtsmann und der Ges

meindsverrechner , unter Zuzug von 2 bis 3 bürgerlichen
* Deputirten , die Verſteigerung vornehmen follen . ( Ver⸗

Vordn. v . Aten Juny 1819 . Reg . BI , 1519 . Nro . 18 . © . n
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Geringere Holzverkaͤufe , die nicht uͤber 100 fl. ausmachen ,
kann der Foͤrſter und Ortsvorſtand allein vornehmen .
( Verordn . v. 6ten Oect . 1815 . Anzeigeblatt fuͤr den Kin⸗
zig⸗ und Enzkreis 1815 Nro . 83 .

So wie oben gedacht , darf der Rechner nichts in
Einnahme bringen , es ſeyen ſtaͤndige oder zufaͤllige Po⸗
ſten , ohne daß er einen ſchriftlichen Beweis dafuͤr hat ,
daß er nemlich nicht mehr und nicht weniger einzuneh⸗

men habe , als wirklich geſchehen iſt , ebenſo muß er einem
jeden , der ihm etwas bezahlt , entweder eine beſondere
Quittung geben , oder es ihm in ſein Buͤchlein einſchreiben .

Es haͤlt ſich nemlich jeder Ortseinwohner ein kleines
Buͤchlein von etlichen Bogen Papier , in welches ihm der

Gemeindsrechner , aus ſeinem Abrechnungs buch das Jahr
uͤber gelegenheitlich hinein ſchreibt , fuͤr was und wieviel
er bis jetzt ſchuldig iſt , und wann und wieviel er daran
bezahlt hat ; unter den Empfang ſetzt der Rechner jedes⸗
mal ſeinen Namen . Dieſes Buͤchlein muß mit dem Ab⸗
rechnungsbuch am Ende des Jahrs harmoniren , deswegen
ſchreibt der Rechner alles zuerſt in ſein Abrechnungsduch , und
aug dieſem in das Buͤchlein des Buͤrgers , welches gera⸗
de ſo eingerichtet iſt , wie des Rechners Abrechnungsbuch ,
nemlich auf einer Seite des Blaͤttleins die Schuldigkeit ,
und auf der andern die Zahlung .

Es iſt auch deswegen gut und ſogar nothwendig , daß
der Rechner uͤber alleg Quittung oder Empfangſchein gebe ,
damit der Zaͤhler nicht ſagen koͤnne, er habe dem Rechner
dieſes und jenes ſchon bezahlt , was vielleicht nicht wahr iſt .

Wie der Rechner ſeine Quittungen ſchreiben ſolle ,
für jemand , der kein Buͤchlein hat , darüber ſiehe die Bey⸗
lage Nro. 4 . Auf die nemlihe Mrt tann er fich die Quit -
tungen von andern , wenn er etwas bezahlt , geben laſſen ,
worin die Gulden mit Worten , nicht bloß mit Ziffern , aus⸗
gedruͤckt ſind .

4 ) Alle Einnahmszettel uͤber unſtaͤndige Poſten muͤf⸗
ſen zuerſt dem Amt zur Einnahmsgenehmigung oder De⸗
cretur vorgelegt werden ,

;

Ausgenommen ſind diejenigen Einnahmen oder ſtaͤn⸗
dige Poſten , welche ſich fchon auf die vorgehende Rechnung
gruͤnden , oder einen beſtimmten Tax haben , wie zum
Beyſpiel die Bürger - und Hinterſaßen⸗ Annahmsgelder ,
Haͤuſer⸗Guͤter⸗ und Kapitalzinſe ; desgleichen die Guͤter⸗

verlehnungen , ſobald ſie in oͤffentlicher Steigerung geſche⸗
hen ⸗beduͤrfen keiner amtlichen Genehmigung ; wenn die

2 *
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Güter aber aus der Fauſt , alſo ohne Verſteigerung ver⸗

lehnt werden , ſo muß das Verlehnungsregiſter , wenn es

vom Gericht und Ausſchuß unterſchrieben iſt , dem Amt

zur Genehmigung vorgelegt werden . ( Org . v. 1809 . Bey⸗
lage C. § . 25 ) .

Von neuen Buͤrgern , Bey⸗ oder Hinterſaßen oder

Schutzbuͤrgern muß aber ein Verzeichniß aus dem Buͤr⸗

gerbuch vom Raths - oder Gerichtsſchreiber gefertigt , von

dieſem und dem erſten Vorgeſetzten unterſchrieben und

der Rechnung beigelegt werden . Iſt eine fremde Perſon

angenommen worden , ſo muß in dem Auszug zugleich

das amtliche Annahms Decret nach Tag , Jahr und Nro .

angefuͤhrt werden .

5) Wer etwas an den Gemeindsverrechner zu bezah⸗
len hat , z. B . ein Kapital , der muß es auf einmal zah⸗

len ; ſtuͤckweiſe Zahlung anzunehmen , iſt der Verrechner
nicht ſchuldig , außer es waͤre vom Amt geſtattet worden .

( ERS . 1244 ) . Die Zahlungen muͤſſen , wenn ein anderes
nicht beſtimmt worden iſt , in der Wohnung des Verrech⸗

ners geſchehen . ( ER S . 1258 . Abſatz 6. und ERGS . 1247 ) .

Wer auf Termine etwas zu bezahlen hat , z. B . alle

Jahre 100 fl . an ſeinem ſchuldigen Kapital , und man

quittirt den 3ten Termin , ſo wird vermuthet , daß der erſte

und zweyte bezahlt fen , mithin muß man nie fùr einen

neuen Termin quittiren , ehe der vorige bezahlt iſt . ERS .
1248 . ) :

= Wenn einer ein Kapital abzahlen und Zins davon

Reben lajen wil , fo it man diefeg anzunehmen nicht

ſchuldig , denn das Geſetz ſagt , wenn die Zahlung geſchieht ,
o werden zuerſt die Zinſen abgerechnet , und was mehr

ezahlt wird , als dieſe ausmachen , rechnet man am Ka⸗
'

pital ab , ( { RO . 1254 . por

Wer es aber umgekehrt macht , der fann nachher um

den Zins kommen ; denn das Geſetz ſagt : wer fuͤrs Kapi⸗
tal quittirt und ſchreibt nicht ausdruͤcklich dazu , daß die

Zinſen noch reſtiren , von dem wird vermuthet , daß er

keinen Zins mehr zu fordern habes ( LNS . 1908 . ) :

Wenn einer alten Reſt oder Verfallenes ſchuldig iſt ,

ſo wird ſeine Zahlung immer zuerſt auf die alten Reſte

und nicht auf neuere Schuldigkeit abgerechnet . Sind aber

mehrere Schuldpoſten faͤllig, ſo daß man nicht weiß , an

welchem die Zahlung abzurechnen iſt , ſo wird ſolche zuerſt

abgerechnet an derjenigen Schuld , welche die ſchwerſten
Zinfen traͤgt , dann an jener , welche mit Buͤrgen gedeckt
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iſt , endlich an jener , welche Pfandrecht hat oder mit

Pfandurkunde gedeckt iſt . ( LRS . 1256 u . 1256 ) .

6 ) Auch muß der Verrechner ſorgen , daß ihm keine

Einnahmen zuruͤckbleiben , die er als Folge eines andern

Poſtens wahrnehmen kann . Zum Beiſpiel , wenn ein Tag⸗
iohnszettel füͤr Holzmacherlohn ihm zur Auszahlung zuge⸗

ſtellt wird , ſo kann er ſchon denken , daß Holz gemacht

worden iſt , und daß man in der Rechnung Nachricht ver⸗

lange , wohin das Holz gekommen , oder was daraus er⸗

loͤßt worden ſey . Oder , wenn ein anderer Rindsfaßel

gekauft worden , daß er den Erloͤß aus dem allenfalls abge⸗

ſchafften verrechnen , oder ein Atteſtat zur Rechnung
bringen muͤſſe, warum nichts dafuͤr in Einnahme gebracht
werden koͤnne ; waͤre z. B . der akte Rindsfaßel verreckt

oder crepirt , ſo fann er keinen Erloͤß dafur verrechnen .

Was die Ausgaben betrifft , ſo iſt zu merken

1 ) Alle jährliche Ausgaben , als Kapital und andere

Zinſen , Brandkaſſengeld , Kaminfegerlohn , herrſchaftliche

Steuern von Haͤuſern , Gütern , Kapitalheimzahlung , be⸗

ſtimmte Beſoldungen und andere ſtaͤndige Poſten , die in

der vorigen Rechnung ſchon vorkommen , und bis auf

Abſtellung wie bisher bezahlt werden muͤſſen , duͤrfen ohne

weiters ausbezahlt werden , ſobald ſolche faͤllig oder ver⸗

fallen ſind . Auch Abſchlagszahlungen ſind mit Vorwiſſen

des erſten Vorgeſetzten erlaubt ; hingegen Zuvielzahlungen

fallen dem Rechner allein zur gat , wenn er fie opne

hoͤhere Weiſunggeleiſtet hat . Wenn ein Handwerksmann

oder ſonſt jemand , der in die Kaſſe ſchuldig iſt , etwas bey

der Gemeinde verdient hat ; ſo muß ihm der Verdienſt

ſo lang an ſeinem Ausſtand abgerechnet werden , bis er

nichts mehr ſchuldig iſt : denn aus der Kaſſe zahlen und

den Ausſtand ſtehen laſſen , wird bey dem Amtsreviſorat

wie Zuvielzahlung angeſehen .
Die Ausgaben , welche nicht als ſtaͤndig angeſehen

werden koͤnnen , z. B . neue , fuͤr die Zukunftserſt ſtändige

Beſoldungen , die Diäten oder Tagsgebühren der Vorge⸗

ſetzten , Prozeßkoſten , Unterſtützungen an Arme , Baukoſten

für neue Bauweſen , große Reparaturkoſten an Gebaͤuden ,

Orgeln , Uhren und dergleichen , muͤſſen dem Amt , ehe ſie

bezahlt werden duͤrfen , zur Dekretur oder Genehmigung

vorgelegt werden .

Die Gemeinds- Rechnungsſtellkoſten müſſen uͤberdieß

dem Amtsreviſorat zur Durchſicht und Atteſtation vor der



Auszahlung uͤbergebenwerden. Ausgenommen von der
amtlichen Decretur ſind diejenigen unſtaͤndigen Ausgabs⸗zettel , welche in Doͤrfern nicht uͤber 35 A und in Staͤdten

nicht uͤber 15 fl. betragen , und die bios von dem erſten
Vorgeſetzten decretirt oder genehmigt werden . ( Organiſa⸗
tion v. 1809 . Beyl . B. §. 7. ) , Diaͤten oder Tagsgebuͤh⸗
ren , wenn ſie auch unter 5fl . ſind , muͤſfen pom Amt deere⸗
tirt ſeyn . Fuͤr die Buͤrger⸗Ausſchußmänner iſt keine Ge⸗
buͤhr erlaubt , auſſer fuͤr den Gang zur Verpflichtung ,
und wenn fie etwa - durchs Amt in Gemeindsſachen auf
ſerhalb Orts vorgeladen werden .

Ferner ſind pon der amtlichen Decretur ausgenom⸗
men , diejenigen kleinen Baureparaturen , welche gewoͤhn⸗
lich vorkommen , und die ohne Zuzug und Ueberſchlag des

Bezirksbaumeiſters gemacht werden duͤrfen . Groͤßere Bau⸗
reparationen duͤrfen nicht ohne Genehmigung vom Amtangefangen werden ; und dieſe Genehmigung darf nur indem Fall ertheilt werden , wenn die Bauherſtellung nuͤtz⸗
lich ſcheint und das Ortsgericht darauf antraͤgt. Koſtetdas Bauweſen oder die Ausbeſſerung deſſelben in Doͤr⸗
fern über 25 fl . und in Staͤdten über 100 fl . ; ſo mußder Gemeindsausſchuß daruͤber gehoͤrt werden . ( V. v .23 . Aug . 1821 . Reg. Bl. 1821 . NIo . 14 ) . Ebenſo iſt es mit
ganz neuem Bauweſen . Die kleinen Ausbeſſerungen in
den Gemeindshaͤuſern , die von den Schullehrern , Hirten ꝛc.
bewohnt werden , z. B . das Ausweiſeln , Fenſterfficken ꝛe.
muß der Bewohner ſelbſt beſtreiten , wo nicht das Gegen⸗theil bedungen oder herkoͤmmlich iſt , er wird in disſem
Stuͤck angeſehen wie ein Miethmann . ( LRS . 1754 . 1755 ) .

Die Koſtenzettel über diejenigen neuen Bauweſenoder groͤßere Baureparaturen , welche der Bezirksbaumei⸗ſter wegen Wichtigkeit deſſelben leitete , duͤrfen nicht eher
zur Decretur ans Amt geſchickt werden , als bis ſie vom

Bezirks⸗ oder Landbaumeiſter durchgegangen und gehoͤ⸗rig atteſtirt ſind . Bey dem Ankauf von Baumaterialien ,
alg Ziegeln , Kalk , Latten , von Früchten , Holz und der⸗
gleichen , iſt allemal auf der deßfallſigen Quittung oderauf dem Accord genau aufzuſetzen , wieviel Stuͤcke, Maas ,
oder wie man dieſe Sachen kauft , angeſchafft wurden .
Wird von einem Handwerksmann etwas gemacht , es ſeyim Taglohn oder im Accord , und die Gemeinde giebt die
Materialien , als Ziegeln , Schindeln ꝛc. dazu ; ſo muf auf
den Conto des Handwerks
viel an dergleichen Materialien verbraucht wurden : der

f

manng gefchrieben werden , mies

ai

aa

an
aa
a
a
.,



Verbrauch wird von dem Handwerksmann atteſtirt . Wie

ein ſolcher Handwerkszettel zu machen iſt , ſiehe die Bey⸗

lage Nro . 5 . Da man weiß oder wiſſen muß , wieviel Holz,
Steine , Ziegeln , Kalk , Dielen , Früchten und dergleichen

Sachen angeſchafft wurden , ſo muß man auch wiſſen , wo⸗

hin dieſe Sachen verwendet worden ſind . Denn ſo gut

eine Rechnung uͤber das Geld geſtellt wird , ſo gut muß

auch eine uͤber dieſe Sachen geſtellt werden ; denn ſie

ſind auch Geld werth . Uebrigens muͤſſen die Einnahms⸗
und Ausgabszettel , ehe ſie zur Decretur ans Amt geſchickt

werden , jedesmal von dem erſten Vorgeſetzten atteſtirt

ſeyn . Er muß aber jeden Zettel , ehe er ihn atteſtirt , leſen

und pruͤfen , ob das was darin ſteht auch wirklich ſo iſt ,

denn atteſtirt er etwas , das unrichtig iſt , und es kommt

heraus , ſo hat er ſchwere Verantwortung und Strafe zu

gewarten , auch muß er den Schaden , der dadurch erwaͤchst ,

erſetzen . Und uͤberdieß wird er dafuͤr angeſehen , daß er

ſeine Pflichten als erſter Vorgeſetzte nicht gehoͤrig beob⸗

achtet habe . Ferner iſt auch die Zuſtimmung des Augi

ſchuſſes noͤthig , 1 ) zu Umlagen auf die Buͤrgerſchaft ,

2 ) zu Verpachtungen von Gütern , Waiden , ohne oͤffent⸗

liche Verſteigerung , 3 ) zum Liegenſchaftskauf , Y zu Lie⸗

ferungsvertraͤgen , 5) zum Nachlaß von Gemeindsſchul .

digkeiten . ( V. v. 23 . Aug . 1821 . Reg . Bl . 1821 . Nro . 14 . )

Die Einnahms⸗ und Aus gabszettel , welche der amtlichen
Decretur beduͤrfen , ſind in Doͤrfern alle 3 Monate , nem⸗

lih den tten September , Iten December, Aten Maͤrz und

iten Juny , mit einem Verzeichniß zum Amt zu ſchicken ,
in groͤßern Doͤrfern und in Staͤdten alle Monate . Das

Amt ſetzt die Decretur darauf , oder den Anſtand , wenn

einer dabey gefunden wird , und ſchickt die Zettel mit

dem Verzeichniß daruͤber wieder dem Verrechner zuruͤck.

( Verfuͤgung hohen Miniſteriums des Innern vom 10ten

Septbr . 1823 . )
§. 9 .

Von der Naturalien - und Materialien⸗ oder uͤber⸗

haupt Koͤrper⸗Rechnung .

Im Fall und wo es noͤthig iſt , daß Fruͤchte, Stroh ,
Heu , Bauſtoffe oder Baumaterialien , als Dielen , Latten ,

Kalk , Ziegeln und dergleichen Sachen in Vorrath gebracht

werden , uͤm ſie zu jeder Zeit zu haben , da muß auch , wie
gedacht , eine Rechnung daruͤber gefuͤhrt werden . Wird
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an dergleichen etwas erkauft , und gerade nur ſo viel als
man braucht , und das auch ſogleich verwendet wird ; ſo
iſt keine beſondere Rechnung darüber noͤthig. Werden aber
dergleichen Sachen erft zum kuͤnftigen theilweiſen Ver⸗
brauch angeſchafft und in Vorrath gebracht , ſo muß uͤber
die Anſchaffung ,ſo wie uͤber den Verbrauch , Rechnung
geſtellt werden . Was das Jahr uͤber nicht verbraucht wor⸗
den iſt , muß ſich am Ende deſſelben vorraͤthig finden ;
feblt etwas , ſo muß ſich der Rechner deßhalb verantwor⸗
ten . Damit er aber jeder Zeit , auch mitten im Jahr , im

Stande ſey ſich zu verantworten , und den Vorrath anzu⸗

acenafpa
muk er daruͤber Tagbuͤcher , wie uͤber das Geld ,

Dren a ;
Werden z . B . Faſchinen zum Flußbau abgegeben , fo

muß ſich der Rechner ein Zeugniß von der Verrechnung
( Obereinnehmerey ) , welche die Faſchinen bezahlt , geben
lafen ; nicht nur , wieviel Faſchinen abgegeben wurden ,
ſondern auch was dafuͤr bezahit worden iſt . Dieſes Zeug⸗

niß legt er ſeiner RechnungH an . bi
Unter Naturalien verſteht man hauptſaͤchlich Fruͤchte,

als : Korn , Gerſt , Haber , Wein ꝛc . Wenn die Gemeinde
dergleichen einzunehmeg und daher auch auszugeben hat ,

ſo wird daruͤber blos ein Regiſter vom Verrechner gefuͤhrt,eines uͤber die Einnahmen ; und eines iber die Ausga⸗
ben , ſiehe Beylage Nro . 6. Dieſe Regiſter werden , wie
das Tagbuch uͤber Geld behandelt . Muß die GemeindeFruͤchte kaufen , ſo koͤmmt der Geldbetrag in das Geld⸗
tagbuch in Ausgabe , und die Frucht hier in die Einnahme .
Verkauft ſie dergleichen , ſo kommt das Geld in die Geld⸗
einnahme und die Frucht , als verkauft ,in dieſes Regiſter
in Ausgabe . Wird aber Frucht als Beſoldung , oder Heu
fuͤr die Rindsfaßel abgegeben , ſo kommt davon nichts in

die Geldeinnahme , ſondern die Abgabe wird blos in die⸗
ſes Regiſter eingetragen .

Unter Materialien verſteht man hauptſaͤchlich , Holz
zum Brennen und zum Bauen , daher auch Latten , Die⸗
len , Rahmſchenkel , Schindeln ; ferner , gebrannte Waaren
als : Kalk , Ziegeln , Bad - und Kaminſteine , ſodann Noͤ⸗
gel , Klammern ꝛc. , f. gedachte Beyl . Nro . 6. Gür diejem⸗
gen Naturalien und Materialien , die nicht vorkommen ,
macht man auch in dem Regiſter keine Rubrik , nur fuͤr
diejenigen , die im Lauf des Jahrs wirklich vorkommen .

Uebrigens wird die Gemeinde auf jeden Fall gut thun ,
wenn fie ſo wenig als moͤglich ſich mit Anſchaffung der



8

ſo
e

w
3
d

s

2

van

wao

MEO

OO

Ravn

ON

W

v
œ

m

Euwe

EAS:

O

Baumaterialien abgiebt ; fie thut allemal beſſer , wenn ſie

von den Handwerksleuten , ae
man braucht , um den lau⸗

enden Preis dazu geben laͤßt.

a E Handwerksleute ſind , die dieſes koͤn⸗

nen , iſt es wieder beſſer , wenn die Gemeinde es ſelbſt
anſchafft . Es giebt auch kleine Ausbeſſerungen , die der

Gemeindsdiener verſehen kann , z. B . Dielen annageln ;

zu ſolchen Kleinigkeiten muß man wenigſtens die Mate⸗

rialien , als Naͤgel , Dielen ꝛc. in Vorrath balten.
Hat die Gemeinde Sachen , Fruͤchte ꝛc. in Natira

abzuliefern , die ſie kaufen muß , fo iſt es beſſer und kurzer,
wenn ſie es mit Geld , ohne daß es den Aukaufspreis nebſt

Fuhrlohn uͤberſteigt , augmachen fann , Diåten weven daz

durch erſpart oder doch vermindert , auch kann Nichts da⸗

von verſchleppt werden , oder in Abgang kommen .

Anmerkung : Sind viele Naturalien und Materialien
zu verrechnen , ſo kann man uber jeden Theil ein

beſonderes Regiſter fuͤhren.

§. 10 .

Vom Gemeinds⸗Lagerbuch .

Jede Gemeinde ſollte ein eigenes Buch haben , worin

nicht nur alle Gemeindsgebaͤude und Guͤter , Fiſchwaſſer ,
Wald ze. nach ihrer Groͤße , Grenze und Beſchaffenheit —
alle Bruͤcken und Wege , ſondern auch alle Rechte , zum

Beyſpiel Weidgang , Brenn⸗ und Geſchirr⸗ Holz⸗ Be⸗

zug , Buͤrgergaben , Forſtſtrafen - und Weggeldbezug , Erb⸗

beſtands⸗ und Grundzinſe , Gerechtſame auf andern Ge⸗

markungen , z. B . zum Viehtrieb , Laubſammeln ꝛc. und

alle Verbindlichkeiten der Gemeinde , zum Beyſpiel

zu beſondern Frohndienſten , Kirchen - Pfarr⸗ und Schul⸗
hausbau , eingetragen waͤren ; ferner die Benutzungsart
der Gebaͤude und der Guͤter , und ob letztere als Allmend

ausgetheilt , oder zum Beſten der Gemeindskaſſe verlehnt
werden ; die Veränderungen , die damit vorgegangen ſind ,

die Privilegien , Gnadenbriefe der Gemeinde , Vergleichs⸗
urkunden und richterliche Urtheile uͤber ſtreitig geweſene
Rechte , Grenzen ꝛc. nach Ort , Tag und Jahr und ihren
Unterſchriften und ſo weiter darin zu finden waͤren . An

l einigen Orten trifft man . zwar dergleichen Bücher oder

Beſchreibungen an , ſie ſind aber meiſtens ſo unvollkom⸗

men , wie die Inventarien oder Vermoͤgensverzeichniſſe ,
welche gewoͤhnlich den Gemeinds - Rechnungen angehaͤngt



—
26 —

werden . Dabey laͤßt ſich auch nichts vollſtaͤndiges erwar⸗

ten , denn eine vollſtaͤndige Beſchreibung aller Guͤter , Rech⸗
te und Verbindlichkeiten einer Gemeinde , wuͤrde ſo viel

Papier und Schreiberey ausmachen , als manche Rechnung
ausmacht .

Inzwiſchen waͤre es ſehr zu wuͤnſchen , daß auf gedach⸗
te Art ein eigenes Gemeindslagerbuch in jeder Gemeinde

gefertigt wuͤrde . Iſt ſolches einmal da , ſo weiß alsdann

jeder neue angehende Ortsvorgeſetzte ſich Raths zu erho⸗

tlen : im andern Fall haͤlt es ſehr ſchwer , bis er mit den

Gerechtigkeiten oder Gerechtfamen der Gemeinde befannt

wird , ſogar verjahrt ſich vieles und geht am Ende faſt
ganz in Vergeſſenheit , und wenn man ' s einmal wieder

holen will , dann iſt ' s ſchon zu ſpaͤt ; denn wenn ich ein

gewiſſes Recht habe , und frage 30 Jahre lang nicht mehr
darnach , laſſe es alſo ſolange ſchlafen , dann iſt das Recht
verjaͤhrt oder verloren . ( LRS . 2262 ) .

Oben war die Rede von dem Gemeindsvermoͤgens⸗
verzeichniß oder Inventarium , welches jeder Jahrsrech⸗

nung angehaͤngt wird , damit man daraus ſehen kann ,
wie hoch die Gemeindsguͤter und Fahrnißſtuͤcke im Werth

ſtehen .
SS ;

Orts enthaͤlt , die oft unſchaͤtzbar ſind , ſo enthält das In⸗
ventarium das gemeine Vermoͤgen in Geld angeſchlagen .

Weil es aber zu weitlaͤufig waͤre , jedes Jahr alles

Stuͤck vor Stuͤck zur Gemeindsrechnung zu ſchreiben , ſo

macht man es wie bey einer Erbtheilung , und ſchreibt

alles ſtuͤckweiſe auf beſondere Papierbogen auf , und ſetzt
bey , was jedes Stuͤck werth ift , und wer die Fahrniß in

Verwahr hat ; z . B . bey dem Vogt iſt , das⸗ und⸗ das ;

bey dem Verrechner , das , und ſo weiter . Die ſes Inven⸗
tarium wird doppelt gehalten , eins in der Gemeindsre⸗

giſtratur und eins bey dem Verrechner . Was zukoͤmmt
oder abgeht , wird jaͤhrlich nachgetragen . Hieraus , wird

der Vermoͤgensſtand der Gemeinde - Rechnung angehaͤngt
und die Geldausſtaͤnde dazu geſetzt , dann hat man das

ganze Vermoͤgen beyſammen . Die Schulden , die in der

n , zieht man davon ab , was uͤbrig bleibt ,Rechnung ſtehe t
iſt dann reines Gemeindsvermoͤgen .

So wie das Lagerbuch die beſonderen Rechte des
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§. 11 .

Wie ſich der Gemeindsrechner zu Stellung ſeiner

Rechnung vorzubereiten habe .

Der Gemeindsverrechner muß ſein Abrechnungsbuch
und ſein Tagbuch richtig halten ; ferner die Einnahms⸗

zettel ſo wie die Ausgabszettel , jeden Theil beſonders zu⸗

fammen heften , oder in einen Umſchlagsbogen legen , und

fie ſorgfaͤltig aufheben , denn ſie gelten ihm fur baares

Geid . Da jede Rechnung verſchiedene Rubriken hat , zum

Beyſpiel , Kapitalzins , Diaͤten , Taglohn ze. , ſo kann ſich

der Rechner foviele beſondere Bogen Papier halten , als

ſeine Rechnung Rubriken hat , die mit Zetteln oder Bey⸗

iagen zu belegen ſind , und auf jeden Bogen die Rubrik

ſchreiben , und dann alle Zettel , die dazu gehoͤren , in die⸗

ſen Bogen legen : nemlich alle Diaͤtenzettel zuſammen ,
daͤnn alle Zinsquittungen zuſammen , und ſo ſort , welches

weit befer iſt , als wenn man die Zettel alle durch einan⸗

der legt . Denn will man einen Zettel haben , was das

Jahr übor oͤfters der Fall iſt , ſo findet man ihn , wenn

aist beſonders in einem Umſchlagbogen liegt , ſo⸗

gleich .
Die Beylage Nro . 8 . enthaͤlt eine Rubrikenordnung

fúr Gemeindsrechnungen , woraus ſich der Verrechner das

Noͤthige , ſo weit es bey ihm vorkommt , auf beſondere

Boͤgen ſchreiben kann . Auch muß der Rechner dafuͤr ge⸗

ſorgt haben , daß alle Zettel vom erſten Vorgeſetzten atte⸗

firt , und fo weit es noͤthig iſt vom Amt decretirt oder

genehmigt ſind .
Das Amt beſtimmt jedem Gemeindsverrechner , ob

er alle Monat oder alle Vierteljahr ſeine Zettel zur De⸗

eretur bringen ſoll , fehe §. 8 . Ferner muß er dafuͤr geſorgt

baben , daf alle Auszahlungen von den Geldempfaͤngern
quittirt oder beſcheinigt ſind . Alle Zettel und Quittungen

müſſen wenigſtens auf einen halben Bogen geſchrieben
ſehn ; kleine Zettelchen muß er , ſoviel moͤglich , vermeiden .

Wenn es aber nicht anders zu machen iſt , und daß er
ſo kleine Papiertein annehmen muß , wie z. B . Weg⸗ und

Aceiszeichen, ſo pappt er ſolche auf einen Bogen oder hal⸗
ben Bogen Papier auf . Ferner muß er ſorgen , daß nur

die Anrechnungen , welche zu einer und derfelben Rubrik

paſſen , auf ein Blatt geſchrieben werden , nicht zwey⸗

drey⸗ oder mehrerley duͤrch einander , zum Beyſpiel , Ka⸗
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minfegerlohn , Kapitalzins , fuͤr gelieferte Ziegeln e . Wenn

ſchon ein und der nemliche Mann das Geld empfaͤngt ,

ſo muß doch fuͤr jedes eine beſondere Quittung ausge⸗

fertigt werden . Quittungen von Weibsperſonen , Handels —

frauen ausgenommen , ſind ohne die Mitunterſchrift ihres

Beyſtandes nicht vollguͤltig. ( ERS . 515 ) . Ehefrauen

müſſen beſondere Vollmacht vom Ehemann haben , um

Mamens deſſelben vollguͤltig quittiren zu koͤnnen . ( LRS :

1426 . 1427 . 217 ) Eii ; :

WVieleHandwerksleute haben die Gewohnheit , wenn

ſie einen dem Verrechner übergebenen Zettel bezahlt krie⸗

gen , nur uͤber ihren Namen ſchreiben : den Empfang ,

oder : empfangen , ohne ihren Namen noch einmal dar⸗

unter zu ſchreiben . Eine Quittung auf dieſe Art , beweißt

nicht , und kann den Verrechner obendrein verdaͤchtig ma⸗

chen , als haͤtte er den Empfang uͤber den Namen des

Handwerksmanns ſelbſt geſchrieben oder durch jemand

ſchreiben laſſen . Wie die Quittung fen - muf , ſiehe auf

der Beylage Nro . 5 . a AS T

Kann ein Geld⸗Empfaͤnger ſeinen Namen nicht ſchrei⸗

ben , ſo muß ein glaubwuͤrdiger bekannter Mann das etwa

gemachte Handzeichen und die geſchehene Zahlung atteſti⸗

ren ; denn ein Handzeichen ohne eine ſolche Atteſtation

gilt nichts , ( Siehe Beylage Nro . 5 ) ; j

Allle Ausſtaͤnde muß der Verrechner ſoviel moͤglich ein⸗

gezogen haben , es ſey nun vermittelt der Klage ben : dem

erſten Ortsvorgeſetzten oder bey dem Amt . Hat der Ge⸗
meindsrechner alles dieſes richtig beobachtet , ſein Abrech⸗

nungsbuch undTagbuchrichtig geführt ; ſo iſt er zu Stel⸗
lung ſeiner Rechnung gehoͤrig vorbereitet .
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Wann und durch wen die Gemeinds Rechnung

' §gghefertigt werden muͤſſe.
Alljäbrlich auf den 23ſten April , in einigen Kreiſen

auf den 1ſten May , iſt das Rechnungsjahr zu Ende . Alle
neue Einnahmen und alle neue Ausgaben , welche nicht

zur alten Rechnung noch gehoͤren , werden in das neue Ab⸗
rechnungsbuch und in das neue Tagbuch eingetragen ; auch

werden die neuen Zettel oder Beylagen wieder beſonders
S

gethan , und nicht mit den Alten des vorigen Jahrs ver⸗

mengt , wenn ſchon die Rechnung vom verfloſſenen Jahr

noch nicht geſtellt ife F
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Will aber jemand noch etwas zahlen , was er in die

Rechnung des verfloſſenen Jahres ſchuldig worden iſt , ſo

ſchreibt man dieſe Zahlungen , wenn ſte bis zum lten Juny

erfolgen , in das alte Abrechnungsbuch und in das alte

Tagbuch ein ; alsdann aber nicht mehr , weil nun alle aus⸗

gebliebene Zahlungen vom verfloſſenen Jahr in das neue

Abrechnungsbuch als Ausſtand ( ſiehe oben §. . ) uͤberge⸗

tragen , und die alten Rechnungsbuͤcher , fuͤr geſchloſſen an⸗

zuſehen ſind . Ebenſo haͤlt man es mit der Zahlung , z. B .

der verfallenen Diaͤten und Tagloͤhne , die der Verrechner
aus der Kaſſe bezahlen muß .

Der Gemeindsverrechner darf ſeine Rechnung ſelbſt
ſtellen , wenn er hinlaͤngliche Rechnungskenntniſſe hat ; er

darf ſie auch von einem andern tuͤchtigen Mann , nach ſei⸗
ner Wahl , ſtellen laſſen , nur muß dieſer Rechnungsfertiger ,
im Falle er nicht vorher Theilungs - oder Rechnungsſeri⸗
bent ' war , ſich ausweiſen koͤnnen , daß er dergleichen Rech⸗

nungen zu ſtellen fuͤr tuͤchtig erkannt iſt . Laͤßt der Rechner

ſie durch einen Untuͤchtigen ſtellen , ſo muß er ſie auf ſeine
Koſten durch den Reviſorats - Commiſſair umarbeiten laſſen .

In den naͤchſten 4 Wochen nach dem Jahresſchluß
ſoll die Rechnung gefertigt werden . Organiſ . v. 1809 . Bey -
lage B. §. ) .

Anmerkung . Eine fuͤr den Bauersmann brauchbare

Anleitung zur Selbſtſtellung der Gemeindsrechnung
iſt keine leichte Aufgabe . Es iſt beinahe eben das ,
als wenn mich jemand durch ein Buch zum Doctor

machen wollte . Es bleibt daber ein frommer Wunſch ,
daß der Bauersmann , im Allgemeinen genommen , es

dahin bringen moͤchte, ſeine Rechnung ſelbſt zu ſtellen ;

unter 20 Ortsgemeindsverrechnern iſt kaum einer , der

es neben den vielen Sorgen und anſtrengenden Geſchaͤf⸗
ten fuͤr den Feldbau ſoweit bringt , Daf er eg fann ,

Wenn der Rechner ſeine Rechnung nicht ſelbſt ſtellt ,
oder durch einen andern Mann , der es verſteht , ſtellen
laͤßt ; ſo iſt der vom Amtsreviſorat angeſtellte Commiſſaͤr
derjenige , der ſie ſtellt . Dieſer iſt auch jedem andern vor⸗

zuziehen , weil er die Verhaͤltniſſe des Orts und der Ge⸗

meinde gewoͤhnlich beſſer kennt , als ein Fremder , und

obendrein ſeine Ehre und ſeinen Credit darin ſucht , richtige
Arbeit zu liefern .

Sobald dieſer nun kommt um die Rechnung zu ſtellen ,
fo uͤbergiebt ihm der Rechner alle ſeine Rechnungsbuͤcher



und Papiere , und der Commiſſaͤr wird dann das weitere

ſchon beſorgen , und die Rechnung fertig machen . Sobald

die Rechnung geſtellt iſt , wird berechnet , wieviel Geld in

der Kaſſe ſeyn muß . Darauf wird dieſelbe in Beyſeyn

des Ortsvorgeſetzten geſtuͤrzt , oder nachgezaͤhlt , ob fie mit

der Rechnung uͤbereinſtimme oder nicht . Findet es ſich

nicht aeram Dia „ daß nemlich um ein Merkliches zu

wenig oder zu viel in der Kaffe ift , fo muf der Verrechner
auf einen , wie auf den andern Fall ſich daruͤber verant⸗

worten . Sein Tagbuch aber muß , wie oben §. 7. ſchon

ſteht , ihm die beſte Verantwortung abgeben . Wie es aus⸗
ſieht , wenn ein Rechner das Geld , das er in der Kaſſe

haben ſoll , nicht hat ; ſiehe am Ende des §. 15 :

§ . 13 .

Was der Gemeindsverrechner ju thun habe , wenn
:

ſeine Rechnung geſtellt iſt .

Sobald die Rechnung geſtellt iſt , wird ſie mit den

Beylagen 14 Tage lang auf der Gemeindsſtube zur Ein⸗

ſicht eines jeden Buͤrgers der ſie einſehen will , offen hin⸗

gelegt : dabey ſteht jedem Buͤrger frey , ſeine Anſtaͤnde da⸗

gegen entweder ſchriftlich oder . muͤndlich bey den geeigne⸗

ten Stellen , nemlich bey dem Ortsvorgeſetzten , Amtsrevi⸗

ſorat oder Amt , vorzutragen ( Org . v. 1809 . Beyl . B. §. ) .

Der Buͤrgerſchaft muß natuͤrlicherweiſe bekannt gemacht

werden , daß die Rechnung zur Einſicht eines jeden parat

liege . Daß jemand dazu geſtellt werde , der Obſorge traͤgt,
daß keine Quittung oder fonſt ein Blatt weggeriſſen wer⸗

den koͤnne, verſteht ſich von ſelbſt .
Verlangt die Buͤrgerſchaft , daß die Rechnung ſtatt

der 14taͤgigen Offenlegung , oͤſſentlich vorgeleſen werden

ſolle , ſo kann dieſe Vorleſung oder Publication ſtatt der

14tägigen Offenlegung gelten . Iſt eines oder das andere

gaen , aisdann hat der Rechner die Rechnung mit den

eylagen , Geldtagbuch und Abrechnungsbuch , und dem

Gemeindsinventarium , dem Amtsreviſorat zur Reviſion
und Abhoͤr oder Pruͤfung einzuſenden . ( Org . v. 1809 .

Beyl , B. §. ) .



Von der Controll oder Gegenaufſicht uͤber das Gez

meinds - Rechnungsweſen und von der Rechnungs⸗
Reviſion .

Aus dem bisher geſagten ergiebt ſich , wer die Ge⸗

genrechnung oder Gegenaufſicht auf das Rechnungsweſen
des Gemeindsverrechners habe , oder wer ſeine Verwal⸗

tung unterſuche , pruͤfe , und Erinnerungen dagegen vor⸗

zubringen berechtigt ſey ,
Nach §. 8. Artikel 2 wird uͤber alle dort aufgezaͤhl⸗

ten Gegenſtaͤnde , welche Bezug auf Einnahmen und Aus⸗

gaben haben , unter der Aufſicht des erſten Vorgeſetzten
von dem Gerichtsſchreiber ein Buch gefuͤhrt ; alle Ein⸗

nahms⸗und Ausgabszettel muͤſſen vom erſten Vorgeſetz⸗
ten als wahr atteſtirt ſeyn , mithin iſt dieſer zunaͤchſt ver⸗
pflichtet , die Gegenaufſicht uͤber die Einnahmen und Aus⸗

gaben zu fuhren . Die Form , wie dieſes Buch , dag man
auch Gemeindsprotokoll , Notabilienbuch , Controllbuch zc,
nennt , gefuͤhrt werden ſoll , giebt die Beylage Nro . 3. an .
Wenn die Rechnung geſtellt iſt , ſo wird es mit ſolcher
verglichen , ob alles richtig darin ſteht . Und da ferner zu
den meiſten Geſchaͤften die Genehmigung des Amts noͤthig
iſt , ſo iſt dieſes die Stelle , welche die Oberaufſicht fuͤhrt .
Das Amt fuͤhrt nemlich auch ein Notabilienbuch üͤber
alle decretirte Zettel und giebt es alljährlich an das Amts⸗

Reviſorat zur Vergleichung mit der Gemeinds⸗Rechnung
ab . Und da weiters , wenn die Rechnung fertig iſt , ſolche
der Buͤrgerſchaft bekannt gemacht werden muß , nach §. 13 .
und dabey oder nachher jeder einzelne Bürger dag Redt
hat , ſeine Erinnerungen dagegen vorzubringen ;ſo iſt klar ,
daß auch die ganze Buͤrgerſchaft ſo wie jeder einzelne
Buͤrger ein Recht habe , uͤber die Verwaltung deg Gez
meindsvermoͤgens zu ſprechen .

Ueber dieſes geht das Amtsreviſorat nach §. 13 . die
Rechnung durch , pruͤft oder revidirt ſie , hauptfaͤchlich in
der Hinſicht , erſtens : ob alle Zettel oder Beylagen ,
welche die Beweiſe fuͤr die Einnahms - und Ausgabspo⸗
ſten ſeyn ſollen , ſo hergeſtellt ſind , daß ſte fuͤr vollguͤltig
angenommen werden muͤſſen oder nicht , und ob der Rech⸗
ner ſeine Buͤcher huͤbſch in Ordnung gefuͤhrt habe ; und
zweytens : ob die Rechnung ſelbſt vorſchriftmaͤßig md
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wie es ſich gehört gefertigt fep , und ob der Rechner wirk⸗

lich nicht mehr und nicht weniger gethan habe , als er

thun ſollte . Ueberhaupt aber , ob der Verrechner alles
in Einnahme habe , was er haͤtte einnehmen ſollen , ob

das Gemeindsvermoͤgen mit Treue und Sorgfalt verwal⸗

tet wurde ; ob die Verpachtung oder der Verkauf ꝛc. auf

geſetzliche Art geſchehen fen ; ob die Ausgaben noͤthig und

nuͤtzlich , und ob ſie mit den gehoͤrigen Beweiſen verſehen

oder belegt ſeyen , auch ob nichts haͤtte erſpart werden

koͤnnen u. ſ . w .
Das Amtsreviſorat ſchreibt ſeine Bemerkungen oder

Anſtaͤnde die es findet auf ein beſonderes Papier , welches
alsdann Bemaͤngelungs - auch Abhoͤr - oder Notatenpro⸗

tocoll heißt . Dieſes Notatenprotocoll wird dann dem

Verrechner zur Beantwortung nebſt der Rechnung zuge⸗

ſtellt . Der Verrechner und der Rechnungsſteller beant⸗

worten oder erlaͤutern die vom Amtsreviſor gemachten
Ausſtellungen oder gehabten Anſtaͤnde ſo vollſtaͤndig als

moͤglich , und ſchicken die Rechnung mit der Beantwortung

wieder zuruͤck. Das Amtsreviſorat giebt dann zu jedem

Punkt ſeinen Beſcheid , der dahin ausgeht , ob der Anſtand

gehoben iſt , oder ob dem Verrechner oder einem andern

etwas zur Laſt faͤllt, oder zu gut kommt . Iſt der Rech⸗

ner , oder wen es angeht , mit einem oder dem andern Be⸗

ſcheid vom Amtsreviſorat nicht zufrieden , dann kann er

ſich deßfalls an das Amt oder an das Kreisdirectorium

wenden , welches nachher ſchon ſagen wird , was Recht

oder nicht Recht iſt .
Außer allen dieſen Vorkehrungen zur ſichern Verwal⸗

tung des Gemeindsvermoͤgens hat das Kreisdirectorium
den Auftrag , jaͤhrlich einige Gemeindsrechnungen ſich zur

Durchgehung , als oberſte Aufſichtsſtelle , vorlegen zu lafen :

( Org . v. 1809 . Beyl . D. §. 18 ) .

R §. 15 .

Verantwortlichkeit des Gemeindsrechners und was et

thun ſoll, um dieſe ſo klein zu machen als moͤglich .

Die Forderungen oder Ausſtaͤnde der Gemeinden ,

haben , wenn ein Schuldner in Gant kommt , kein Vor⸗

zugsrecht anzuſprechen , außer demjenigen , das jeder an⸗

dere Gläubiger auch hat . Daher kommen die Gemeinds⸗

forderunagen , wenn ſolche nicht durch eine Pfandurkunde



= S

( Obligation ) , die vom Amtsreviſorat ausgefertigt iſt , ge -
ſichert find , bey der Gant in die öte Ordnung , wo alle⸗
mal verloren geht , ,

Diejenigen Schuldbriefe , die nicht vom Amtsreviſo⸗
rat ausgefertigt ſind , wenn ſchon Liegenſchaften dafuͤr
verſetzt , auch ſolche in das Unterpfandsbuch eingetragen
worden ſind , haben dennoch kein beſonderes Vorzuͤgsrecht .
Es wird daher jeder Verrechner wohl thun , nicht nur
keine Kapitalien ohne wirkliche Pfandurkunden auszulei⸗
hen , ſondern auch alle Ausſtaͤnde , wenn ſie nicht bezahlt
werden , ſich auf gedachte Weiſe ſichern zu laſſen ; denn
thut er dieſes nicht , und die Schuld geht in einer Gant
verloren , ſo kann er den Verluſt aus ſeinem eigenen Ver⸗
moͤgen erſetzen muͤſſen , wenn er nicht darthun kann , daß
er alle Vorſicht eines guten Hausvaters zur Einbringung
der Schuld gebraucht habe , das heißt , daß er nicht ſo
dafuͤr geſorgt hat , als wenn es ſein eigenes Geld waͤre .
CERS . 1374 ) .

;
Hat er ſich aber Pfandurkunden geben laſfen , worin

die Ehefrau des verheyratheten Schüldners die Sammt⸗
verbindlichkeit uͤbernahm, und es geht etwas verloren , ſo
ift er vom Erſatz des Verlornen frey , aufer wenn . er Ras
pitalzinſe über 2 Jahre uneingetrieben und rühig ſtehen
laͤßt, dann muß er die ältern Zinſe erſetzen , weil nur die
ruͤckſtaͤndigen Zinſen von 2 Jahren nebſt den laufenden
Zinſen ein Vorzugsrecht haben , wie das Kapital ſelbſt ,
aͤltere Zinſen aber , es nicht haben . QD ;

Laͤßt der Verrechner die Ehefrau des Schuldners
nicht ſammtverbindlich unterſchreiben in der Obligation
oder Pfandurkunde , und es geht , wegen dieſer Unterlaſ⸗
ſung etwas am Kapital oder Zins verloren ,ſo faͤllt es
dem Rechner zur Laſt , weil er die Vorſorge eines guten

Hausvaters dabey nicht gebraucht hat :
Der Gemeindsverrechner muß , ſo wie jeder andere

Pfleger , ſobald der Zins von 2 Jahren ruͤckſtaͤndig wird ,
ſogleich das Kapital aufkünden , und es ſich heimzahlen
laſſen , weil er ſonſt in Schaden kommen koͤnnte . Fuͤr
andere Sachen , die von der Gemeinde erſteigett oder er⸗
kauft werden , z. B . Grag , Holz , Fruͤchte ıc - hat Der Bers
rechner ein Pfandrecht auf die erſteigerten Sachen. Wenn
fie aber einmal verbraucht , alfo nicht mehr vorhanden
find , fo hat dag Pfandrecht darauf ein Ende . Daher muß
der Verrechner immer trachten , ſeine Zahlung zu erhalten ,

Rheinl , Snitt . f. Gem . Bert : Da
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ehe die Sachen , wovon die Schuld Kebrürt, verbraucht
werden , eſonders bey ſolchen Buͤrgern, wo es nicht ganz

gut ausſteht. ( LRS . 2102 ) .
Wenn der Verrechner etwas gethan hat , was er nicht

haͤtte thun ſollen , oder etwas zu thun , wiſſentlich oder aus

Fahrlaͤßigkeit unterlaſſen hat , was ihm zu thun oblag ,
uͤnd dadurch Schaden entſtanden iſt ,z. B . er haͤtte Holz⸗

Erloͤß eingenommen , der zur RALO beſtimmt war ,
und er haͤtte das Geld zu Haus behalten ; ſo hat er den

Schaden zu erſetzen . ( LRS . 1383 und 1992 ) .
Dafur , daß wenn der Verrechner etwas verſieht oder

ſeine Schuldigkeit nicht thut , hat die Gemeinde ein geſetz⸗
liches Unterpfandsrecht auf ſeine jetzigen und kuͤnftigen

Biter, ( ERG . 2121 ) .
Derſelbe muß dieſes Unterpfandsrecht , das auf ſeinen

Liegenſchaften hienach ruht , in das Unterpfandsbuch, ſeines
Orts eintragen laſſen . ( ERG . 2134).

Wenn nun der Verrechner einen Fehler macht , nicht
alle Sorgfalt anwendet zur Sicherung der ,Gemeindsgelder ,
oder die Gelder nicht zu gehoͤriger Zeit eintreibt , und da⸗

durch etwas verloren geht ; ſo kann ſich die Gemeinde an

ſeine Güter halten , Eg iſt deßwegen fuͤr den Verrechner
eine noͤthige Vorſicht , daß er alle die Ausſtaͤnde zur Zeit ,
wann die Schuldner

í
am beften zahlen koͤnnen , und eg nicht

thun , einklagt , und zwar in Staͤdten , die Poſten von 15 fl .

und darunter , bey dem Buͤrgermeiſter , in Soͤrfern von 5fl .
und darunter , bey dem Ortsvogt , hoͤhere Poſten aber bey
dem Amt . Zu dem Ende fertigt er eine Abſchrift des Aus⸗

ſtandsverzeichniſſes, welches der Gemeindsrechnung alljaͤhr⸗
lich beygelegt wird , und giebt ſolches , nemlich ſo weit es

zum Amt gehoͤrt , ben Amt , und die geringeren Poſten bey
dem erſten Stadt⸗ oder Ortsvorgeſetzten, mit der Bitte
um Zahlungshülfe ein , und laͤßt ſich einen Schein darüber

sron daß er die Ausſtaͤnde eingeklagt habe . Dieſen Schein

keat
er als Beweiß der Einklagung ſeiner naͤchſten Rech⸗

g ben . Geht nachher ein Schuldpoſten, verloren , von
bine er erweiſen kann , daß er ſolchen in Zeiten gehoͤrig
eingeklagt und ſeine Klage bis zur Auspfaͤndung des
Schuldners getrieben habe ; ſo iſt er vom Erſatz befreyt .

Bey der Einklagung allein darf er es nicht bewenden
laſſen , ſondern er müß immer erinnern , bis Pfaͤndung und

Berfegigio deg Pfands erfolgt Würde fich dennoch die
tZahlung in die Laͤnge ziehen , ſo hat der Rechner ein Mittel ,

ſeiner Forderung ein auf des Schuldners



gegenwaͤrtige und kuͤnftige Liegenſchaften zu verſchaffen ,
dadurch , daß er bey dem Ortspfandſchreiber oder Ortsge⸗richt , mit einem amtlichen Befehl beweißt , daß er die
Schuld eingeklagt und daß der Schuldner ſolche eingeſtan⸗den habe , worauf der Pfandſchreiber ſie in das Pfandbucheintraͤgt. Dieſer Eintrag bewirkt , daß wenn der Schuld⸗ner vergantet wůrde , diefe Forderung in die Ste Ordnunggleich hinter den vorgehenden Pfandurkunden kaͤme , wo ſol⸗
che , nemlich die Gemeindsſchuld , außerdem in die Ste Ord⸗
nung kommen würde , und wo gewoͤhnlich allemal verloren
geht . CRS . 2123 ) . :

Auch muß der Gemeinds⸗Verrechner , wenn er baaresGeld in der Kaſſe hat , das er zu den Ausgaben nichtbraucht , daher es zu Kapitalanlagen beſtimmt wird , gegenPfandurkunde ausleihen , denn ſonſt muß er nach Verflußvon 6 Monaten , wie ein Pfleger , es felbſt verzinſen . ( LRS .455 . 456 und 4 ) .
Damit aber die Gemeindsgelder vor andern geſuchtwerden , darf der Lehner nur den halben Tar fuͤr die Pfand⸗urkunde bey dem Reviſorat bezahlen . ( Taxordnung von

1807 . unter dem Wort : Obligation ) . Hat ein abgehender
Verrechner von ſeinem Geld zu Ausgaben hergegeben , ſo
daß er ein Guthaben oder ein Bevor bekommt ; ſo witd
dieſer nur zinsbar von dem Tag an , da nach geſchloſſener
Rechnung eine Mahnung zur Zahlung erfolgt iſt . Und
was er im Reſt bleibt , es aber haͤtte auszahlen ſollen , mußer von der Zeit an , wo ſeine Rechnung geſchloſſen worden ,
unaufgefordert verzinſen . ( LRS . 474) .

Der Zins iſt in ſolchen Faͤllen immer 5 Prozente , wo
nicht expreß 6 vom Hundert bedungen ſind . ( LRS .
1907 ) . Der faͤllige Ausſtand in die Gemeindskaffe mußauch zu 5 Prozent verzinst werden , wenn der Schuldner
an Zahlung erinnert oder gemahnt oder darauf verklagtwurde und nicht bezahlte . Wird demnach ein Schuldner
nicht gemahnt an Zahlung , wenn ſchon die Zeit , wo er . B.Ackerzins , Kapitalzins , Holzgeld haͤtte zahlen ſollen verſtri⸗chen iſt ; ſo kann man ihm doch keinen Zins anrechnen ,denn ohne daß Mahnung oder Einklagung vorhergegangen ,oder daß Zins verſprochen worden iſt , darf kein Zins an⸗
gerechnet werden . ( LRS . 1139 . 1153 . 1154 . 1652 ) . Wenn
auch der Rechner verſaͤumte , die Mahnung an Zahkung zu
machen ; ſo ſchlaͤgt die Aufſichtsbehoͤrde einen andern Weg
ein , und ſagt : der Rechner iſt ſchuldig , ſeine Ausſtaͤnde ein⸗

3 *
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zutreiben zu rechter Zeit , wo das Geld faͤllig iſt , damit er

ein Kapital daraus machen kann , das Zins traͤgt , oder daß

er ein Kapital abzahlen kann , von dem die Gemeinde Zins

geben muß . Da er dieſes , wie es ſeine Schuldigkeit gewe⸗

fen måre , nicht gethan hat , und lief dag Geld draußen

ſtehen ; ſo rechnet man dem Rechner wegen dieſer verſaͤum⸗
ten Kapitalanlage , den Verzugszins an , und zwar von dem

ganzen Ausſtand , der bey dem Rechnungsſchluß vorhanden
war und 6 Monate darnach noch nicht eingegangen iſt .

( Vergleiche RG . 455 . 456 und 4 ) . Sobald nun der

Verrechner den Zins zahlen ſoll von dem Ausſtand den er

nicht eingezogen hat ; ſo wird er entweder den Schuldner

zu rechter Zeit an Zahlung mahnen oder den Ausſtand , ein⸗

klagen , damit er Zins anrechnen kann , oder er wird ſich

Zins verſprechen laſſen . ( L. . S . 1154 . 1652 ) . Hat je⸗

mand etwas von der Gemeinde erkauft , das Fruͤchte oder

andere Einkünfte abwirft , wie z. B . ein Acker⸗ oder Wie⸗

ſenſtuͤck, und der Kaͤufer zahlt nicht auf die beſtimmte Zeit ;

ſo muß er ohne Aufforderung den Zins zu 5 Prozent bezah⸗

Wienn ein Gemeindsverrechner nicht das Geld hat ,
das er in ſeiner Kaſſe haben ſoll , wie am Ende des §. 12 .

ſteht , und es fehlen ihm 150 fl. und daruͤber ; ſo kann er

ohne weiters von der Obrigkeit in perſoͤnlichen Verhaft ge⸗

ſprochen , oder eingeſperrt werden ( LRS . 2060 a. 2065 .

2067 . ) ; und dann verſteht es ſich von ſelbſt , daß er nicht

laͤnger mehr mit Ehren Verrechner bleiben koͤnne , und
was in der Kaſſe gefehlt hat , er mit Zins bezahlen muͤſſe .
( . . S . 1996 ) . 4 R È AA

Haͤtte er aber von dem Geld wirklich fuͤr ſich ver⸗

wendet , und die Kafe , die er eigentlich huͤten ſollte , fo

zu ſagen ſelbſt beſtohlen ; ſo iſt auf 100 fl . , die auf dieſe
Art fehlen , ein Jahr Gefaͤngnißſtrafe beſtimmt , und ſteigt

der Receß hoͤher , ſo wird je fuͤr 50 fl. die Strafe um ein

Quartal verlängert . ( Achtes Org . Edikt von 1803 . S. 90 .

und Nachtrag dazu vom 23ſten May 1812 . §. 82 . Reg. Bl.
1812 . Nro . 20 . in der Beylage .

Wegen Aufbewahrung der Gemeindsobligationen iſt

verordnet , daß ſolche in einer doppeltſchluͤſſigen Kuͤſte auf⸗
bewahrt werden ſollen , wozu der Vogt und der Verrechner

jeder einen beſondern Schluͤſſel hat , damit einer ohne den

andern nicht aufmachen kann . Betragen die Schuldbriefe
aber in allem unter 500 fl . , fo hat der Bogt fie allein auf -

zuheben , und giebt dem Verrechner blos einen Schein



darüber . V . v. 15. Febr . 1819 . Anzeige - Blatt für den
Murg - und Pfinzkreis v. 1819 . Nro . 16 .

; §. 16 .

Von der Belohnung des Gemeindsverrechners .
Jeder Gemeindsverrechner hat jaͤhrlich etwas gewiſſes

zur Belohnung aus der Gemeindskaſſe anzuſprechen . DieſeBelohnung iſt , je nach dem kleinern oder groͤßern Umfangſeines Rechnungsgeſchaͤfts verſchieden, und entweder ſchonbeſtimmt oder wird bey ſeiner Ernennung neu beſtimmt , ſo⸗
wohl in Hinſicht der Belohnung in Geld algin Allmendguͤ⸗
tern , Schreibmaterialien , Wacht⸗ und Frohnfreyheit und

dergleichen . An manchen Orten hat er auch ein Zaͤhlgeld
anſtatt Belohnung , jedoch nur von demjenigen Geld das
als Einkommen gilt . Ferner hat er fuͤr Geſchaͤfte ſowohlim Ort als außerhalb eine gewiſſe Tagsgebuͤhr anzuſpre⸗
chen , welche durch die Tax⸗ , Sportel - und Stempelord⸗
nung zum Theil beſtimmt iſt , oder bey ſeiner Ernennung
zum Verrechnungsdienſt , mit Genehmigung des Amts , neu
beſtimmt wird *) .

8 17

Von den uͤbrigen Dienſtleiſtungen eines Gemeinds⸗
verrechners .

Derſelbe iſt , wie ſchon oben gedacht , allemal zugleich
Mitglied des Gerichts , wie jeder andere Gerichtsmann
oder Rathsherr . ( Org . v. 1809 . Beylage B. §. 9. 10 ) , zind
hat desfalls auch ſeinen Antheil an den fallenden Erkenn⸗und Gewaͤhrgebuͤhren ; ſo wie in der Kirche ſeinen Sitz im
Gerichtsſtuhl , gleich den andern Gerichtsperſonen , nachdem Rang des Dienſtalters .

Ferner hat er unter der Aufſicht des Iten Ortsvorge⸗ſetzten die Umſage oder Aus ſchreibung der Gemeindsfroh⸗
nen ; desgleichen auch die Umſage oder Ausſchreibung der

An m . In einigen Amtsbezirken haben die Gemeindsverredhsner die nemliche Tagsgebuͤhr wie der Vogt , z. B. im Land⸗amt Carlsruhe ; in andern nur jene eines Gerichtsmanns , weikſie auch nur den Rang eines ſolchen haben , nemlich nur 1 fl .12 kr. auswärts , und im Ort , wenn ſte unter 30 fl. Beſoldungbaben , 20kr . über 30 bis 50fl. nur 10 kr , taͤglich ; über 50fl . —nichts im Ort . In Angeiegenheiten der Privat -Perſonennaͤglich 40kr . oder für die Stunde 5 kr .
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:

Herren⸗ , Gerichts⸗ , Amts ⸗, und Kreisfrohnen , die ſei⸗
nem Ort von der Amtsfrohnſchreiberey zugetheilt wer⸗
den . Die Zeit der Frohnleiſtungen ſoll , wo moͤglich ,

ſo beſtimmt werden , daß der Unterthan beſonders waͤh⸗
rend der Ausſaat und waͤhrend der Aerndte , in ſeinen
eigenen Feldgeſchaͤften nicht gehemmt werde . Laut Ver⸗

ordnung vom 18 . April 1810 . Reg. Bl. 1810 . Nro. 18 .

Die Frohnen werden in Spann - und Handfrohnen
eingetheilt . Handfrohnen ſind diejenigen , welche durch
Handarbeit ohne Anſpann verrichtet werden ; und Spann⸗
froͤhner werden diejenigen genannt , welche den Frohn⸗
dienſt mit Anſpann oder Zugvieh leiſten . R

Der Gemeindsverrechner muß nicht nur fuͤr die rich⸗

tige Beſtellung der Frohnen , ſondern auch fuͤrdie rich⸗
tige Vertheilung derſelben , damit keinem Unrecht geſchieht ,
ſorgen , und deßwegen genaue Verzeichniſſe oder Regiſter
fuͤhren , die enthalten , wohin gefrohnt worden , worin

die Frohnarbeit beſtanden , und wie lange ſie gedauert
habe , auch wieviel Maͤnner oder Pferde zu derſelben ge⸗

braucht wurden . Dabey iſt es gleichviel , ob die Frohn⸗
arbeit an andere veraccordirt , oder von einem jeden Orts⸗

ae ſoweit es ihn betroffen hat , ſelbſt gethan wor⸗

Den feye . .
?

Die Regiſter , welche er deßhalb zu fuͤhren hat , ſind

folgende :
J ) ein Regiſter uͤber die Orts - oder Gemeindsfrohnen ,

nemlich uͤber alles , was auf ihrer Gemarkung , und

fuͤr ihr Ort in der Frohn gethan worden iſt , an

Bruͤcken , Wegen , Rath⸗ und Schulhaͤuſern ıc .

2 ) Ein Regiſter uͤber die Herrenfrohnen , nemlich Guͤ⸗

terbau - und Jagdfrohnen fuͤr die Herrſchaft .
3 ) Ein Regiſter uͤber die Amts⸗ oder Gerichtsfrohnen ,

nemlich Holzbeyfuhr zu Amthaͤuſern , Naturalien

und Fruchtbeyfuhr fuͤr die herrſchaftlichen Diener .
4 ) Ein Regiſter über die Landesfrohnen , als : Chau⸗

ſee⸗ , Noth⸗ , Flußbau⸗ , Kriegs⸗Frohn , Frohn zu
Staats⸗ und Kanzleygebaͤuden , Naturalienbeyfuhr
für die Haupthofhaltung .

Dieſe Regiſter , welche auch zuſammen auf einem Pa⸗

pier ſtehen koͤnnen , nur in verſchiedenen Abtheilungen ,
muß der Gemeindsverrechner immer in Ordnung und voll⸗

ſtaͤndig erhalten , damit er alle Jahr , oder wenn es von
der Amtsfrohnſchreiberey verlangt wird , eine Abſchrift

einſchicken koͤnne.
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Ueber die Ortsfrohnen braucht er in der Regel keinRegiſter einzuſchicken , hingegen über die andere 3Frohn⸗arten muß er ſie einſchicken : Die Herrenfrohnen werdenunter den Ortſchaften ausgeglichen , welche zu dieſenFrohnen verbunden find . Haber 3 B . gewife Gemein -den ein Recht auf Gabholz aug einem Wald , der z. B .
der Herrſchaft gehoͤrt ; ſo haben dieſe gewoͤhnlich auch die

Waldverbeſſerüngs⸗Geſchäͤftezu leiſten; daher duͤrfen der⸗
gleichen Frohnen nur unter dieſen Ortſchaften ausgeglichenwerden .
Die Amts⸗ und Gerichtsfrohnen werden unter ſaͤmmt⸗lichen Ortſchaften des Amts vertheilt und ausgeglichen ,und die Landesfrohnen werden auf den ganzen Kreisausgetheilt , ausgeglichen oder gegen einander verrechnet .Hiebey iſt insbeſondere zu merken : die Hand⸗frohnen werden nach der Zahl der frohnbaren Mann⸗ſchaft beſtimmt ( R. B . 1810 . Nro . 18) , hienach find Wittsweiber fuͤr ihre Perſon handfrohnfreh . Ferner find fren :die Hebammen fuͤr ſich und ihre Haushaltung ( V. d .20ſten July 1792 . ) , Kriegsfrohnen ausgenommen ; danndie Voͤgte , Staabhalter oder Anwaͤlde und Ortsfrohnſchrei⸗ber ( V. v. 16 . April 1793 ) ; deßgleichen die Poſtbeamten( . B . 1813 . Nro. 30 ) , und die Schullehrer , wenn fie nichtOrtsbuͤrger ſind oder als ſolche keine Almend genieſen ;( . B . 1814 . Nro . 11 ) , ebenſo die Zoller und Acciſoren ,wenn ſie Ortsbuͤrger ſind , jedoch nur von landesherrli⸗hen , nicht aber von Orig - oder Gemeindsfrohnen .CR - B. 1813 . Nro . 23 ) . Serner , Beamte ; wenn ſie aberOrtsbuͤrger ſind , ſo findet fuͤr ſte eine billige Abfindungſtatt . ( R. B . 1808 . Nro . 18) .

Die Fubrfrohnen werden nach der Jaht degzum Guͤterbau gebrauchten Zugviehes beſtimmt . ( . H,1810 . Nro . 18) . Dabey werden 2 Zugoch ſen oder 4 Zug⸗kuͤhe fuͤr 1 Pferd gerechnet . Frey ſind : die Stutenin dem Geſtuͤtsbezirk 6 Wochen dor — und 6 Wochen nachdem Fohlen , und ebenſo jedes junge Pferd von der Ge⸗ſtuͤtszucht , bis in das ste Jahr . ( RggsBl . 1813 . Nro . 23) .Ferner , das Zugvieh der Poſtbeamten , Voͤgte , Staabhal⸗ter oder Anwalde , Ortsfrohnſchreiber ; das Zugvieh derSchullehrer , Zoller und Aeciſoren , jedoch nur nach obi⸗ger Beſtimmung wie bey den Handfrohnen .
Zu wuͤnſchen waͤre es , daß die zu leiſtenden Frohn⸗dienſte in einen Geldanſchlag gebracht wuͤrden , welchesder Reichere und Bemittelte gewiß gerne bezahlen wuͤrde,
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um nicht durch die Frohnen an ſeiner Arbeit gehindert zu
werden ; der weniger Bemittelte , der nicht hinlaͤngliche Be⸗

ſchaͤftigung hat , würde. die Frohne fùr den Reichern gerne
uͤbernehmen und ſich dadurch Arbeit und Nahrung verſchaf⸗
fen . Der groͤßte Vortal waͤre aber der , daß man auf
beſſere und geſchwindere Verrichtung der Arbeit rechnen

koͤnnte , weil die Frohndienſte gewoͤhnlich mit vieler Gleich⸗
guͤltigkeit und Nachlaͤßigkeit verrichtet werden .

Das Verhaͤltniß , wornach das Frohngeld oder die

Bezahlung der Frohnbeſorger alljaͤhrlich feſtzuſetzen ſeyn
moͤchte , wuͤrde nach den laufenden Preiſen der Fruͤchte ,
des Viehfutters und der Handwerksarbeiten genommen

werden ; die Aufrechnung , was jeder an dem Frohngeld⸗
ausſchlag beyzutragen haͤtte , koͤnnte nach dem Grundſteuer⸗
Kapital eines jeden Frohnpflichtigen geſchehen . Dadurch ,
daß jeder nach Verhaͤltniß ſeines Vermoͤgens Steuern

zahlen muß , würde auch jeder nach dem nemlichen Ver⸗

haͤltniß frohnen , oder Frohngeld zahlen . Bey der der⸗

maligen Art , die Fuhrfrohnen auf dem zum Ackerbau

noͤthigen Viehſtand auszuſchlagen , iſt es nicht richtig
ausgetheilt ; wer Ackerbau hat , ſeine Guͤter aber durch
einen andern zackern laͤßt , und wenn er mehr Gåter atg

der andere haͤtte , iſt doch fuhrfrohnfrey , und jener An⸗

dere muß frohnen .
Solange hoͤhern Orts keine Befehle gegeben ſind ,

daß und wie die Frohnen in Geld ausgeglichen werden
koͤnnen , hat der Gemeindsverrechner genaue und ſtrenge
Aufſicht uͤberdie Froͤhner zu halten , damit ſie ihrer Ver⸗

bindlichkeit nachkommen, und nicht —weil es Frohnarbeit
iſt — dieſelbe mit Schläfrigkeit verrichten , und dadurch .

Die Arbeit verlaͤngern , oder zum Nachtheil ihrer Mitbuͤr⸗

ger vermehren .
t

fH
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Abrechnungsbuch .
Nro . 2 . Johannes Hofmann .

$
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Beylage Nro . 2,

Ort Friedrichsthal .

Geld⸗Tagbuch oder Journal “
i des A

Gemeindsverrechners Heintich Fleiſcher
am 23ſten April 1822 bis dahin 1823 .

—

Regeln für den Verrechner .
1 ) Der Verrechner nimmt zu einem Tagbuch im An⸗fang des Rechnungsjahres , je nach Bedarf 6 bis10 Bogen von dem mit Linien bedruckten Papier inder Steindruckerey ; oder , wenn er will , kann er mit

Tinte die Linien und Ueberſchriften ſelbſt machen.Zieht ſich aber alsdann Linien mit Bleiſtift , damit
die Zeilen gerad werden . Fuͤr die Einnahmen be⸗ſtimmt er etwas weniger als fuͤr die Ausgaben . Die
Blattſeiten werden mit dem betreffenden Wort Ein⸗
nahme oder Ausgabe ) oben uͤberſchrieben.

2Q2 Alle baare Einnahmen und alle baare Ausgaben muͤſ⸗
ſen hier eingetragen werden , wie ſie vorkommen .

3 ) Die Einnahmspoſten , ſo wie die Ausgabspoſten ,
werden jede fuͤr ſich fortlaufend numerirt.

4) Der Verrechner muß jeden , der ihm zahlt , quittiren ,
und von jedem , dem er zahlt , ſich Quittung geben

laſſen .

5 ) Bezahlt jemand etwas , deſſen Schuld nicht in dem
Abrechnungsbuch ſteht ; fo wird des Bezahlers Na⸗

me und die Summe in das Tagbuch unter Einnahme
geſchrieben , auch fuͤr was er das Geld bezahlt habe .

Auf die Beylage wird bloß die Nro. des Tagbuchs
geſetzt .

6 ) Bezahlt einer an ſeiner Schuld , die in dem Abrech⸗
nungsbuch auf Schuldigkeit ſteht ; ſo wird das Be⸗

zahlte bey ſeinem Namen in das Abrechnungsbuch
unter Zahlung geſchrieben . Zum Beyſpiel ſo : den

ten May 1892 baar 9 fl. 6 kr . In Dag Tagbuch
kommt unter die Einnahme / der Name und die be⸗
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zablte Summe , auch die Nro . des Abrechnungsbuchs
wird in dem Tagbuch zwiſchen die dazu beſtimmten
Linien geſetzt .

7) Bezahlt einer an ſeiner Schuldigkeit mit einem

Verdienſt - oder Diaͤtenzettel ; ſo ſchreibt man die

Summe in das Abrechnungsbuch unter Zahlung ,
z . B . mit Verdienſtzettel vom 8Sten May 1822 . 8 fl .
6kr . Die Abrechnungsbuch⸗NRummer ſchreibt man auf
die Seite des Zettels . Sind mehrere Perſonen auf die⸗
ſem Zettel , die etwas verdient haben , ſo ſchreibt man

eines jeden Verdienſt in das Abrechnungsbuch und

ſetzt die Nro . des Abrechnungsbuchs auf den Zettel

neben die Namen . In das Tagbuch kommt nichts ,
weil hiebey kein Geld eingenommen und keins aus⸗

gegeben wird .

8 ) Bezahlt der Verrechner eine Gemeindsſchuld , die

nicht im Abrechnungsbuch ſteht , als Kapitalzins ,

Sporteln zu Amt , ſo ſchreibt er das Bezahlte in das

Tagbuch in Ausgabe und ſetzt auf die Quittung Die

Nro . des Tagbuchs . Zahlt er an ſolchen Poſten etwas⸗

auf Abſchlag ; ſo macht er es ebenſo . Hat jemand
ein Guthaben im Abrechnungsbuch , und der Verrech —

ner zahlt daran oder er ſchießt einem Arbeiter auf
Verdienſt etwas vor ; ſo kommt das Bezahlte in das

Abrechnungsbuch unter Schuldigkeit , und in das

Tagbuchlunter die Ausgaben und ſetzt die Abrechnungs⸗
buch⸗Nummer dazu .

9 ) Bekommt der Rechner eine Einnahms⸗Beylage , z. B .

guͤber Guͤterzins , Holzerloͤß , der nicht ſogleich eingeht ;
ſoo ſchreibt er das Schuldige dem Betreffenden unter

Schuldigkeit ins Abrechnungsbuch . Bekommt er

eine Ausgabsbeylage , z. B . einen Taglohnszettel , der

von ihm nicht baar bezahlt wird ; ſo kommt der Be⸗

trag einſtweilen in das Abrechnungsbuch unter 8 ah⸗
lung , wie in Ziffer 7 ſteht . 8 2271

10 ) Der Kaſſenvorrath in letzter Rechnung kommt in

das Tagbuch unter die Einnahme , der Bevor oder

des Rechners Guthaben unter Die Ausgabe . |

11 ) Dag Datum : oder der Monatstag wann eine Eins
|

nahme oder Ausgabe geſchehen iſt , wird im Tabuh .

beygeſetzt . Die Rubrik : Blatt der Rechnung ,

geht blos den Rechnungsſteller an . Iſt eine Seite
voll geſchrieben ; ſo wird ſie zuſammengerechnet .

—

—

`
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Wenn der Rechner die Ausgaben mit den Einnah⸗
men vergleicht ; ſo muß ſoviel Geld in der Kaſſe ſeyn ,
als die Einnahme hoͤher iſt wie die Ausgabe . Auf
dieſe Art kann der Rechner immer ſelbſt ſehen , wie
er ſteht . Wenn die Jahresrechnung geſtellt iſt ; ſo

muß der Kaſſenvorrath oder der Bebor in der Rech⸗
nung , mit dem des Tagbuchs harmoniren Iſt dieß

nicht der Fall , ſo iſt in einem oder dem andern ge⸗
fehlt ; dieſer Fehler muß dann aufgeſucht werden .



Monats⸗

tag .
Einnahme .

R
3E
fot$

ORANIE

Moy
öten

⁊ten
Juny
6ten
sten
15ten
20ten
Bten
July
iten -
6ten
27ten

FranzN. der vorige Rechner
hat mir baar übergeben. s

Jobann Herbſt fuͤr 3 Klafter
. eses ’olz . er E

riedrich Rau , Kapitalzins .
Peter N. Grasgeld .

t itz MMMłkoůũuhuk .
Paul N. von N. fúr Wellen .
Umlagen laut Regiſter

Carl N. Bodenzinnn o -
e +. +e + t oeooYacob N.

Jofeph N. Strafe . ees .
Ganze Einnahmenee

Die Ausgabe beſagt

Mithin Caſſenvorrath

Abgeſchloſſen den tten Fung

Verrechner N.

rO.

des

Abtech⸗nungsbuchs
Blatt

derRechnung
w

—.

—

ME

Iyana

S

©
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Ord⸗ 85
Monats: 332nungs⸗ Ausgabe . e23

Nro , q B :

S z se:
2RR

INMay f . jEr.
1. H 12ten | Peter Stord , Maurer , auf k

Denbmenga ,Verdienſt , ab⸗ ofS
Ey ſchlaͤglich 11 134

. 3 24ten
Miling Hef , Taglobn / taut A

$ i göten: | i acob N-aif nöfcins +F s0 } 165
Juny

h, 3 2rén PeterN. Bins
.

À .. . R 20 —5 . Sten | Cari N.
Poljmaeriobn » . # 10 —

6 . 12tenLudwig N. Zins 807. 15ten Albert N. fuͤr Dielen . . . 10 — —8 . 18ten | Grani N. fär Papiers : > se k g —
FJuly EA iboig

9 . Iten Stener,laut Quittungn «< poo =10 . 6ten N. N. fuͤrt Biegel . eiai kto —i —11 . 16ten [N. N. auf Gebuͤbren 12＋18E
Ganze Ausgabe . . . 1310/41

ke;
Verrechner N. 1

n ao T
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, Beilage Nro, 3.

sò;
Drt

Controllbuch
von Georgy 1822 bis dapin 1823

geführt durch Vogt N. EinnahmeAusgabe
eAe P mn

Decbr . PURS Nro . 4. fl.

6ten Die Friſchlach⸗Wieſen wurden auf 6 Jahre
von Martini 1822 bis 1828 offentlich ver⸗

ſteigert , mit der Bedingung , das Pacht⸗
geld alljaͤbrlich auf Martini zu bezahlen⸗

welches beträgt.Den Empfang des Regiſters
JT. Verrechner N.

69

Z
A Nio . 2 .

oten J Wurde von Gericht und Ausſchuß der Ma -

theus Eichel als Feldbirt auf 1 Jahr von

3 I Weihnacht 1822 bis 1823 gedingt , und
I neben 1 Simro Korn von jedem Bürger
Aaus der Gemeindskaſſe verſprochen . . 110 —

IDem Gemeinds⸗Verrechner den Zettell
a

hierüber zugeſtellt . i

wet zugelkenttr. Gerichtoſchteiber N.

e

EE

T

Gantar f i Sas No B ;

oten Das Reiſig im Auwald wurde heute ver⸗

ſteigert , auf Georgy 1823 zahlbar , und

daraus erlòfte - s ce - eee eea 6415
Den Empfang des Steigerungsregiſters

T. Gemeindskechner N.

Maͤrz
Nro . 4. :

E

28ten [ Wurden 200 Klafter Holz im Auwald , vor
dem Abführen zahlbar , durch den Revier⸗

forſter verſteigert . Das Verkaufsregiſter
ift zur Korſtbehörde eingeſchickt . Der Er⸗

loß iſtttkt 10001 —



Beplage Nro . 4,

Quittung
úber

i ii628250 fl . 30kr. ſchreibe : Günfzig Gulden dreyig Kreuzer , welcheFJohannes Heß von Karlsdorf baar an mich bezahlte , für 9 Klaf⸗
|

ter Holz , die er aus unſerm Gemeindswald empfangen hat .
riedrichsthal den 25ſten Yuly 1823 .

x $ Gemeinds⸗Verrechner Laubmann⸗
j ; ENEE ;

A
k = ; a $

Sny x j
iie us

Quittung fuͤr Kapitalzins .
Peter Becker von Hochſtetten zahlte mir heute von den 400 flsKapital , welche er hieſiger Gemeinde ſchuldig iſt , den Zins vomIten März 4822 bis dabin 1823 mit 24 fl . ſchreibe : Vier und X

zwanzig Gulden .

Den bagaren Empfang beſcheint. Friedrichsthal den 12. April 1823 .

i Gemeinds⸗Vertechner Walter,Be.
4

X

—

— ri

Quittung uͤber ein bezahltes Kapital .

(Auf den Schuldſchein geſchrieben ) a An 2
> DaB id die ganze vorfebende Kapitalfumme mit ſechshundertGulden , über welche dieſer Schuldſchein ausgeſtellt worden iſt ,nebſt Zins bis heute mit vier und zwanzig Gulden 12 Kreuzer vomGemeinds⸗Verrechner Walter dahier baar empfangen babe, beſcheintFriedrichsthal den 1. May 1823 .

Philipp Bender :
no

3
|Rheinl . Inſtr . f. Gem . Bert :
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Beilage Nro . 5.

Verzeichniß
was ich Unterſchriebener an Maurer⸗Arbeit fuͤr hieſige

Gemeinde gefertigt habe , im Jahr 1822 .

Ma

‘ Jul

und das Dach auf der Abendſeite umgedeckt :
Meiſter , den Aten , . , . , 12 . 44 kr .
Gefell , den Aten, . , . , . , 10 . , 12 . à 2 kr .

l Fung den teny 5y 10 , 11 . afr . seno

Das Schulhaus geweiſelt , die Staffel an der
Hausthür friſch gelegt , und das Kamin reparirt :

Meiſter , den 16ten und 17ten
Zwey Geſellen , den 16ten und 17ten
Jung , den 17tenn

Hochſtetten den 23 . April 1823 .

E Heinrich Klapper.

JWaterialien aus dem Gemeindsmagazin

sor ea ‘

9 Das Rathhaus geweiſelt innen und auſſen , E

6

fi

3
4
1

1ġ —
2ie

Summa f13
RIRE

zum Rathhaus . zum Schulhaus .
1 Ohm Kalk . 6 Kübel Kalk .

2 Wägen Sand . 29 Stück Kaminſteine .
600 StückBlattziegeln .

T: Klapper .

Controllbuch Nro. 5. Den Empfang mit
Die Richtigkeit der Arbeit —13 fl . 24 kr .
und der angeſetzten Tage . am 2. May 1823 .

T. Bogt Hofmann . T. Klapper .

An m. Konnte der Klapper nicht ſchreiben , fo
macht er , wie Seite 28 ſteht , ſein Handzeichen .
Derjenige , der das Handzeichen beglaubigt , ſetzt
dann darunter : Klapper hat die 13 fl . 24 kr . in
meiner Gegenwart empfangen und ſein Hand⸗
zeichen ſelbſt gemacht .

Hochſtetten den 2. May 1823 .
T. Kronenwirth Schwall .
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50

12

50

100—
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50
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30
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50
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50
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"i Beylage Nro . 7.

DOrtN .

Gemeinds - Bedürfniß⸗Etat
fuͤr 1824 .

E i n·n a he :
fl . fr .nlm Pe E sa a Ę nE EO

An den 2000 fl . Aus ſtaͤnden kann 7⁄4eingehenmit sE MOO —

Ertrag der Gemeinds⸗Liegenſchaften 150 —

Fabitalzinſennu¶nnnn a E ai
Bürger - Cinfaufgeld s soe 30 —

Schutzgeldeeer > SS ES
Weggeld , Standgeld⸗ Waggebüßren Strafen č

Vermuthliche Einnahme fl . 70⁰
—

Ausgabe :
fl . fe .

Orgel , Uhr , Glocken aE aS
Unterhaltung der Gemeinds⸗ ‘ebde Brun⸗

TIE RERI ETEN „ 50⸗ —
Auf Allmend , Gemenndeoe,Baumpflanzung ,

Feldbirtenn

Grenz⸗ und Markungskoſten
Weg , Bruͤcken⸗ , Fluß⸗ und Dammbau , 60⸗ —
Abgaben von Liegenſchaften140
Kapitalzinſen von Kriegsſchulden . . 240 = —

Auf den Viehſtanndd100 —
Polizey - und Sicherheitskoſten . . 15⸗ —
Kirchen : und Schulkoſten 30⸗ —
Verwaltungskoſten 300 . —

Nöthige Ausgabe 960 . : —

Mithin iſt eine Umkage noͤthig von a - A 260 = —

Die Ausmaͤrker haben nur an nachbenannten Koſten , im Fall
Umlagen noͤthig werden , beizutragen ,

1) an den Kriegsſchulden und deren Zinſen ,
2) an den Laſten , die auf der ganzen Ortsgemarkung , alſo auch

auf ihtem Eigenthum haften ,
3) an Weg⸗ , Steg⸗ Gilcken Damm - und Flußbauten ,
4) an dem Gehalt des Gemeinds⸗Verrechners ,
5) an den Kirchenbaulichkeiten .

Zu allen uͤbrigen Koſten duͤrfen die Ausmaͤrker nichts beytragen .



— 54 3 a 4

s Beylage Nro . 8.

Rubriken einer Gemeindsrechnung.
ae :

Die bey einigen Rubriken befindlichen eingeſchlof⸗
ſenen Ziffern mit den Buchſtaben RB . bedeuten das

Regierungsblatt mit Jahr und Nro, , wo eine Ber -

ordnung über den betreffenden Gegenſtand zu finden
ift . Wo LR . ſteht , weißt es auf das Landrecht , und

wo Anz . B . ſteht , weißt es auf das Anzeig⸗Blatt fuͤr

den Murg⸗ und Pfinzkreis .

Cinnobme
D Kaſſenvorrath.
2) Abhoͤrzuſchlagspoſten .

3 ) Guthaben der Kaſſeglaͤubiger .
4) Ausſtaͤnde ( von vorgehender Rechnung ) .

5 ) Aufgenommene Kapitalien . ( Organiſ . 1809 . Beyt . G.

§. 25 . RB . 1819 . Nros 21 ) .
6 ) Zuruͤckerhaltene Kapitalien .
7) Erſatzpoſten und Vorſchuß auf Wiedererſatz .
8 Fuͤr verkaufte Liegenlchakten⸗ ( RBL 1807. Nro . 26 ,

und 1819 . - Nro : 21 ) .
9 ) Får verkaufte Fahrniß .

a Ertrag von Gemeindsliegenſchaften . ( Ates Conſt . Edikt
. 1807 . Org . 1809 : Bepl . - C:

S. 25 . LRS . 5 ;a Von Gebaͤuden .

II . Vom Allmendgut Pag unter die Bürger bertheilk
iſt . RB . 1813 . Nro. 4. 10 ) .

III . Vom Gemeindsgut . Oas um Geld verpachtet
iſt . Anz. B . 1814 . Nro . 84 . RB . 1819 . Nro. 21) .

IV . Vom Gemeindswald und andern holztragenden
Plaͤtzen . ( Bau⸗ und Klafterholz , Reißig , wildes

Obſt , Aeckerich , Laub , Jagdpacht ꝛc. RB . 1818 .
Nro . 20 . und 1819 . Nro. 18 . und 1821 . Nro . ) .

110 Gefälle von Liegenſchaften ( wovon die Gemeindenicht
Eigenthümerin iſt ) .

12) Kapitalzins ; auch Verzugszinſe von Ausſtaͤnden.
( Anzeig⸗Blatt 1819 . Nro . 16 . LRS . 455 . 1153 —55 )

13 ) Vom Viehſtand . SS
I . Erloͤß aus Faſelvieh.
II . Dung von Faſelvieh .

III . Fleckens⸗Schaͤferey und Schaafpferch.



140 Buͤrgereinkaufgeld , Einzugsgeld . ( RB . 1809 . Nro . 9 .
und 1815 . Nro . 3. und 1819 . Nro . 21 ) .

15 ) Feuereimergeld oder Einſchreibgebuͤhr von jungen Buͤr⸗

gern . Anz. B . 1817 . Nro . ) .
16 ) Fuͤr Beybehaltung des Buͤrgerrechts . ( Reg. Bl. 1809 .

Nro . ) .
17 ) Schutzbuͤrgereinkaufgeld . ( ſ . Bürgereinkaufgeld ) .
18 ) Schutzgelder von Schutzbuͤrgern ( Hinterſaßen , Juden ) .
19 ) Wegs , Pflaſter⸗ und Bruͤckengeld .
20 ) Standgeld von Jahr - und Wochenmaͤrkten .
21 ) Schifffahrtsertrag .
22 ) Waggebuͤhren ( Hanf , Taback ) .
23 ) Sonſtige Octroigefäaͤlle .
24 ) Strafen . ( Org . 1809 . Beyl . B. §. ) .
25 ) Von ausgehendem Vermoͤgen à 3 pCt . ( RB . 1815 .

Nro . 8. 1817 . Nro . 21 . 1819 . Nro . 21 . 1820 . Nro . Y.
26 ) Kriegskoſten⸗Erſatz . RB . 1813 . Nro . 31 . 1815 . Nro . 5 .

1816 . Nro . 26 .

27 ) Umlagen . ( 2tes Conſt . Ed . v. 1807 . RB . 1815 . Nro . 5 .
1816 , Nro . 26 . Anz. B . 1821 . Nro . ) .

I . a ) wirkliche Umlagen überhaupt .
b ) Frohngelder⸗Umlagen ſtatt Naturalfrohn . ( An⸗
zeige Blatt 1822 . Nro . ) .

II . Umlagen zu beſtimmten Zwecken .
28 ) Aus Staatsauftrag erhoben . ( Anz .B. 1822 . Nro . 94) .

Ausgabe .

£) Bevor deg Rechners . ( LRS . 474) .
2) Abhoͤrbelegpoſten .
3 ) Guthaben der Kaſſenglaͤubiger .
40 Ausſtaͤnde .
5) Heimbezahlte Kapitalien .
6) Ausgeliehene Kapitalien .
A Erſatzpoſten und Vorſchuß auf Wiedererſatz .
8) Fuͤr erkaufte Liegenſchaften , auch ganz neue Bauwe⸗

ſen . ( RB . 1809 . Seite 458 ) .
9) Fuͤr erkaufte fahrende Habe und deren Unterhaltung .
10 ) Auf Orgel , Uhr und Glocken . ( RB . 1808 . Nro . 6 .

13 . 1812 . Nro . 34 . Anz . Bl . 1821 . Nro . 595).
11 ) Unterhaltung der Gebaͤude , Thore und Ringmauern .

E Augenſcheinskoſten„Bauuͤberſchlaͤge .
H, Baumaterialien .

Eai a a a N d — —



III . Handwerksverdienſt .
IV . Feuerſchau , Kaminfegerlohn , Brandkaſſengeld ,
Feuerloöſchungskoſten . ( RB . 1808 . Nro . 26 . 42 .

1809 . Nro . 23. . 51 . 59 . 1818 . Nro . 4. 1821 ,
Nro . 11 . Anz . Bl . 1821 . Nro. 3 ;

ži V. Brunnenkoſten .
12 Auf Allmend⸗ und Gemeindsgut .

I . Wege , Bruͤcken , Pflaſter , Wegweiſer .
II . Hagſcheeren und Sezen , Weg - und Feldmauern .
III . Waͤſſerung , Schleuſſen , Daͤmme, Bachſaͤube⸗

tung . ( RB . 1819 : Nro . 26 ) .
IV, Bertreibung Der dem Feldbau fehådlichen Thiere .

D 1818 . Nro . 23 . AnzB . 1822 . Nro . 61 . 67.

V. Obſtbaumpflanzung . ( RB. 1817 . Nro . 22 ) ;
VI . Feldhirten - oder Feldſchuͤtzenkoſten .
VII . Pachtzinsnachlaß .

VIII . Augenſcheinskoſten .
13 Auf Gemeindswald und Gemeindsholz . ( RB . 1810 .

Nro . 10 ) .

I . Waldanpflanzung und Erhaltung ,
M. Forſtgebuͤhren , Holzaceis , Stammloſung .
III . Holzmacherlohn .

1 ) Grenz - und Markungskoſten . ( RB . 1818 . Nro . 21 ) .
15 ) Flußbaukoſten . ( Rhein , Neckar , Murg , Pfinz , Enz ,

Wies ze. RB . 1819 . Nro . 27 ) .
16 ) Abgaben von Liegenſchaften , als Steuer ꝛc.

17 ) Abgaben von Fahrnißvermoͤgen .
18) Kapitalzinſe und Verzugszinſe. ERGS . 1155. 16052) ;

D Auf den Viehſtand .

I . Faſelvieh und deſſen iinterbaftiig:
II . Hirtenlohn . ( RB . 1809 . Nro . 45) .

III . Pferch⸗ und Schaͤfereykoſten .
IV . Eckerichkoſten .

%0) Polien und Sicherheitskoſten .
I . Zag - und Nachtwachen . ( RB . 1808 . Nros De
II . Oel , Lichter , Pechkraͤnze .



*
BN

' III . Hebammenkoſten . 1805 . Nio . 9. 1808 .

Nro . 33 . 1809 . Nro . 31 ) .

oa IV . Seuchen . ( RB. 1810 . North
;

VB Badanſtalten .

VI. Begråbni polyyt
(RS, 1804. Nio. 4. 1808 .

Nro . 12 ) .

VII . Vagantentranspokt und Verpflegung . Í

21 ) Jahr - und Wochenmarktkoſten . < 3

z 22 ) Schifffahrtskoſten . 5

l 23 ) Ruͤgungsgebuͤhren . ( Anz . B. 1616 . Nro . 20 ) .

< A 24 ) Kirchen - und Shulfofen , ( RegB . 1807 . Nro . 43 .
;

e , 1809 . Nro . 51 , 52 ) .

Girchenmuſtk , Kirchen Schulviſttation , Spinn⸗ , Naͤh⸗
Strickſchule ꝛc.

25 ) Unterſtuͤtzung Armer . ( RB . 1810. Nro . 22 ) .

26 ) Auf das vaterländiſche Militair , als Con⸗

ſeriptionskoſten ( RB . 1812 Nro . 23 . 1819 Nro . 21 )

Einquartierungskoſten ( RB . 1807 . Nro . 6 . 1809 . Nro . 32.n E 1816 Nro . 10 ) .

27 ) Kriegskoſten . ( RB . 1813 . Nro; HeT

28 ) Frohngelder . ( Anz . B . 1822 . Nro . ) .

29 ) Abgang und Nachlaß .

30 ) Verwaltungskoſten .

I . Beſoldungen . ( RB . 1809 . Nro . 51 . Seite 420 ) `

II . Rechnungsſtell und Abhoͤr. Q3. 1814 . Nro . 18 .

; 1817 . Nro - ) .

H . Schreibmaterialien , Stempelpapier , Buchdruk⸗

ker , Buchbinderlohn , Schreibgebühren , Porto⸗

IV . Prozeßs und Gerichtskoſten . Cron aE 1819.
; Nra . 21 ) .

t V. Tagsgebuͤhren . ( RB . 1819 . Nro . 29 . Anz. A
Í . 815 . Nro . 80 ) .

VI . Fuhrlohn und Weggeld . f%

VII . Tag⸗ Boten⸗ und Ausſchellerlohn .

( in beide letztere kommen ſolche , die ſonſt keine

beſtimmte Rubrik haben ) .

` t
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31 ) Auf den Staats⸗ und Amtsverband .

1. Freuden⸗ und Trauerfeſte fuͤr den Landesherrn,
Huldigungskoſten . ( RB . 1808 . Nro . 18 ) .

II . Landtagskoſten .
m . Steuerperaͤquationskoſten.
IV . Amiskoſten .

S V. Geſetzbuͤcher , Regierungs⸗ und Anzeigeblatt .
( RB . 1807 . Nro . 37 ) .

3 Aus Staatsauftrag . (Anz. B. 1822 . Nro . 94) ,

ae
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